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Amts- und  
Mitteilungsblatt

Gemeinde 
Petersaurach

Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach

mit ihren Ortsteilen: Wicklesgreuth, Altendettelsau, Ziegendorf, Langenloh, 
Großhaslach, Gleizendorf, Steinbach, Vestenberg, Külbingen, Frohnhof und Adelmannssitz

Gemeinderatssitzung
Sitzungen des Gemeinderates: 23.05.2022 und 20.06.2022 um 19:00 Uhr

in der Schulturnhalle in Petersaurach.
Kurzfristige Terminänderungen vorbehalten.

Die Bekanntmachungen der Gemeinderatssitzungen werden in Schaukästen der Ortsteile ausgehängt. 
Sie finden die Bekanntmachungen auch auf der Homepage der Gemeinde www.petersaurach.de.

Bitte reichen Sie Ihre Baupläne schriftlich und digital als PDF an bauamt@petersaurach.de bis spätestens      
10 Tage vor dem Sitzungstermin ein, damit die Verwaltung die Pläne vorab prüfen kann.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Frühjahr ist endlich da und es besteht die begründete Hoffnung, dass die nächsten Monate wieder vieles an
Normalität zulassen werden. Veranstaltungen, auf die wir seit zwei Jahren verzichten mussten, werden wieder stattfinden 
können. Das gilt insbesondere auch für unsere traditionellen „Kerwas“ in den Ortsteilen. 

Überlagert wird diese positive Grundstimmung leider weiterhin durch den Krieg in der Ukraine, der uns nun bereits seit 
mehr als zwei Monaten massiv beschäftigt und dessen Folgen sich auch zunehmend auf unseren Alltag auswirken. Die
täglichen Fernsehbilder und die Flüchtlingswelle machen uns die Kriegsfolgen und die humanitäre Katastrophe deutlich 
und einprägend sichtbar. Auch wenn die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete in unserer Gemeinde weiterhin sehr groß ist, 
stehen wir vor schwierigen Herausforderungen, insbesondere die notwendigen Kapazitäten im Bereich der Schule und
der Kinderbetreuung sicherzustellen.

Den vielen Ehrenamtlichen, die sich täglich für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine engagieren, sage ich an 
dieser Stelle meinen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre das alles nicht zu schaffen!

Fest steht bereits jetzt, dass wir uns in vielen Bereichen auf Einschränkungen und neue Herausforderungen einstellen 
müssen. Die Energiepreise und die Lebenshaltungskosten steigen aktuell auf Rekordniveau. Ein Ende dieser 
europäischen und auch weltweiten Krise ist nicht absehbar.

Wir sollten deshalb die Tage genießen und die kommenden Feste feiern wie sie fallen.
Lassen Sie uns positiv in die Zukunft schauen und gemeinsam darauf hoffen, dass sich Vernunft und Einsicht am Ende 
doch durchsetzen werden!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Herbert Albrecht
1. Bürgermeister
 
 
  
 
  
 

mit den Ortsteilen: Wicklesgreuth, Altendettelsau, Ziegendorf, Langenloh, Großhaslach,      
  Gleizendorf, Steinbach, Vestenberg, Külbingen, Frohnhof und Adelmannssitz

Heft 1 - 20.01.2023 Gemeinde Petersaurach, 
Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach

Telefon 09872 9798-0, www.petersaurach.de, Facebook: Gemeinde Petersaurach

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ich hoffe, dass Sie den Jahreswechsel gut und gesund 
überstanden haben und sich Ihre guten Vorsätze für dieses 
Jahr alle erfüllen werden.
Rückblickend auf das vergangene Jahr gilt mein Dank 
wieder allen, die sich in vielfältiger Weise für Gemeinde 
engagiert haben. Ob in Unternehmen, in Vereinen, den 
Kirchen, in den Schulen, bei den Feuerwehren, im Ge-
meinderat und den gemeindlichen Gremien, in der Ver-
waltung, im Bauhof und im Wertstoffhof. Ob ehrenamtlich 
für die verschiedensten Institutionen im sportlichen, im so-
zialen oder kulturellen Bereich sowie in anderer Weise für 
die Gemeinde. 

Ein besonderer Dank gilt erneut allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Bereich der Kinderbetreuung, die wie-
derum vor großen Herausforderungen standen und diese 
mit ihrem tollen Engagement und viel Idealismus meistern 
konnten. 

Durch einen vielfältigen Einsatz war es auch wieder mög-
lich, unsere traditionellen Feste in bewährter Manier zu 
feiern und damit einen wichtigen sozialen Beitrag dafür zu 
leisten, dass wir uns nach zwei Jahren Pandemie wieder 
unbeschwert treffen und gemeinsam feiern konnten. Das 
war sehr wichtig und hat uns allen sehr gutgetan! 

Gehen wir also das neue Jahr mit dem gleichen Engage-
ment und Gemeinschaftssinn an, mit dem wir bisher schon 
erfolgreich waren.
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„An alle Haushalte“
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13.02.2023 20.03.2023
im Feuerwehrhaus in Petersaurach.

Mit der Hoffnung, dass uns das Jahr 2023 vor neuen 
Hiobsbotschaften verschonen wird, wünsche ich Ihnen 
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr - bleiben Sie 
gesund, engagiert und optimistisch!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Herbert Albrecht
1. Bürgermeister

Bitte beachten Sie: 

Das Rathaus ist am Montag, 30.01.2023, 
aufgrund einer internen Schulung 
geschlossen.

Am Faschingsdienstag, 21.02.2023, 
sind Wertstoffhof und Gemeindebücherei 
nachmittags geschlossen.
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Aus dem Rathaus
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:
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auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe
ist Mittwoch der 15.02.2023

Die Ausgabe erscheint ca. 24.02.2023

05.09. 19.09.
12.09. 26.09.
11.10. 11.11.
11.10. 08.11.
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

23.01. 06.02. 20.02.
30.01. 13.02. 27.02.
10.02.
31.01.
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

Außerhalb der o. g. Öffnungszeiten ist eine Vorsprache 
auch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. 
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

www.landkreis-ansbach.de/abfall
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

 
 
 

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg 
 

ACHTUNG: ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN AB 01.12.2022 
 

Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig: 
 

dienstags 16:30 – 19:00 Uhr 
samstags 08:30 – 12:00 Uhr 

 

Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten. Unerlaubtes Ablagern von 
Abfällen jeglicher Art wird nach dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ 
geahndet. Auf die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie auf der Homepage des 
Landkreises Ansbach: www.landkreis-ansbach.de/abfall 
 

Bitte beachten Sie: 
Nicht abgegeben werden können: 
Gartenzäune, Terrassenhölzer, Gartentüren, Gartenhäuser, Pergolen etc. 
 

Ebenso werden Hölzer von Umbaumaßnahmen aus dem Innen- und 
Außenbereich, wie Türen, Zargen, Bau- und Konstruktionsholz, Spanplatten 
etc. nicht angenommen. Diese können Sie nach Rücksprache bei den örtlichen 
Entsorgern, wie z.B. der Müllumladestation in Aurach oder der Fa. 
Edelhäuser, Ansbach, entsorgen. 
Weitere Informationen zur Altholz-Entsorgung finden Sie im Ratgeber  
Abfall 2023. 
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Öffnungszeiten Rathaus und Bürgerbüro: 
Rathaus   09872 / 9798-0
Bürgerbüro   09872 / 9798-42
Montag 08:00 – 12:00 geschlossen
Dienstag 08:00 – 12:00 geschlossen
Mittwoch 08:00 – 12:00 geschlossen
Donnerstag 08:00 – 12:00 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 geschlossen

Wichtige Telefonnummern:
Schule Petersaurach 09872 / 95 39 98 0
Schule Großhaslach 09872 / 96 99 05 8
Hort für Kinder 09872 / 95 39 98 60
Kindergarten Petersaurach 09872 / 8172
Kindergarten Großhaslach 09872 / 9699175
Bauhof 09872 / 9798 70
Reckenberg-Gruppe 09831  6781 0
Notruf Wasser 0172 / 8102334
N-ergie AG – Notruf Strom 0180 / 2713538

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei:
Montag 15:00 – 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 09:00 und 15:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 11:00 – 12:00 und 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 18:00 Uhr
Leitung: Brigitte Rogatsch
Vertretung: Gerda Rebelein
 09872 / 95399850

Rund um 
den Abfall

Wertstoffhof Petersaurach am Aicher Weg
Die Wertstoffannahme erfolgt ganzjährig:
 dienstags 16:00 – 19:00 Uhr
 samstags 08:30 – 12:00 Uhr
Den Weisungen des Personals ist Folge zu leisten! 
Unerlaubtes Ablagern von Abfällen jeglicher Art wird nach 
dem Bußgeldkatalog „Umweltschutz“ geahndet. Auf 
die Benutzungsordnung für Wertstoffhöfe im Landkreis 
Ansbach wird hingewiesen. Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage des Landkreises Ansbach: www.
landkreis-ansbach.de/abfall.

Grüngut- und Bauschuttannahme auf der 
Deponie in Gleizendorf - Betreiber ist die Firma 
Transporte Dotterweich GmbH, Geiselwind 
Bauschutt und Erde sowie Grüngut und holziges Mate-
rial, das aus dem Gemeindegebiet stammt, kann dort 
angeliefert werden. 
Öffnungszeiten für Kleinanlieferer: 
März samstags 09:00 – 12:00 Uhr 
April bis Oktober samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

dienstags 17:00 – 19:00 Uhr 
November samstags 08:30 – 13:00 Uhr 

Dezember bis Februar ist die Deponie geschlossen!

Folgende beseitigungsfähige Abfälle dürfen angeliefert 
werden, das Entgelt für die Ablagerung beträgt: 

Bauschutt und  
Bodenaushub

2,50 € bei Mengen bis 1 m³
6,00 € je m³ bei Mengen ab 1 m³

Es darf nur unbelasteter Bauschutt, frei von 
Fremdstoffen, angeliefert werden. 
Nicht angenommen werden: Gipskarton/Gips, Hera-
klithplatten, Ytong/Porenbeton. Sämtlicher Bauschutt 
muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Isolierungen, 
PVC, Holz, Asphalt, Teer, schädlichen Farbanstrichen 
usw. sein. 

Grüngut
Äste (ab 4 cm Dicke, Menge bis 1m³) 10,00 € / m³
Busch- und Baumschnitt, sowie grüne 
Bestandteile und verbleibendes Grüngut

10,00 € / m³

Baumstümpfe bis 30 cm Durchmesser 15,00 €
Mindestgebühr Grüngut (Menge bis 1m³)   5,00 €
Öffnung außerhalb der Öffnungszeiten 25,00 € / St

Wir bitten um saubere Trennung von grünen und 
holzigen Bestandteilen, da nur dann eine Annahme 
möglich ist. Weiterhin verweisen wir auf die Möglichkeit, 
kleine Mengen Grüngut in der Biotonne zu entsorgen.
Wir weisen darauf hin, dass sich die Firma Transporte 
Dotterweich GmbH vorbehält, einen Nachweis über die 
Herkunft des angelieferten Materials aus dem Gemein-
degebiet zu verlangen.
Für evtl. Rückfragen  09556 / 92260. 

Zusatzrestmüllsäcke:
Blaue Zusatzrestmüllsäcke sind für 4,30 € je Stück 
im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich. Die 
vorherigen roten Zusatzrestmüllsäcke können mit einer 
Gebührenmarke weiter verwendet werden, welche für 
0,30 € je Stück ebenso im Bürgerbüro des Rathauses 
erhältlich sind.

Restmüll 30.05. 13.06. 27.06.
Biotonne 23.05. 07.06. 20.06.
Papier 10.06. 14.07. 15.08.
Gelber Sack 24.05. 21.06. 19.07.

Der Landkreis Ansbach behält sich kurzfristige 
Änderungen vor. Die Abfallbehältnisse müssen 
ab 06:00 Uhr morgens zur Abholung bereitstehen!          
Den aktuellen Abfuhrplan finden sie auch unter:       
www.landkreis-ansbach.de/abfall. Bei Fragen zur 
Müllentsorgung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Ansbach – Abfallrecht  0981 / 4682323

 Aus dem Rathaus

Anzeigenschluss
für die nächste Ausgabe

ist am 01.06.2022, Ausgabe am 17.06.2022.
Terminänderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten!
Weitere Informationen zu den Terminen, Anzeigegrößen 
und Preisen finden Sie auf unserer Internetseite unter

www.petersaurach.de/service/amtsblatt.
Möchten auch Sie einen Artikel im Amtsblatt veröffent-
lichen? Dann senden Sie Ihre Anzeige bitte per Email             

an amtsblatt@petersaurach.de.

Grundsteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Gewerbesteuer 15.02. 15.05. 15.08. 15.11.
Hundesteuer 15.04.
Kanal Abschläge 15.04. 15.07. 15.10.

Zahltermine Steuern:

Susanne Seefried
Andrea Förth
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Aus dem Rathaus

Gemeinde Petersaurach 

      
 Landkreis Ansbach 

Bürgerversammlungen 2023 
 

Ortsteil(e) Versammlungsort Tag Datum 
Vestenberg & Adelmannssitz Gasthaus „Zum alten Brauhaus“ Mittwoch 19.04.2023 
Külbingen & Frohnhof FFW-Schulungsraum in Külbingen Donnerstag 20.04.2023 
Großhaslach Gasthaus „Zum Faßbinder“ Dienstag 25.04.2023 
Steinbach & Neumühle Gasthaus „Hirneiß“ Donnerstag 27.04.2023 
Ziegendorf Dorfgemeinschaftshaus Dienstag 02.05.2023 
Altendettelsau Gasthaus „Franke“ Donnerstag 04.05.2023 
Wicklesgreuth FFW-Schulungsraum Dienstag 16.05.2023 
Petersaurach Gasthaus „Zur Krone“ Mittwoch 17.05.2023 
Gleizendorf FFW-Schulungsraum Dienstag 23.05.2023 
Langenloh Dorfgemeinschaftshaus Donnerstag 25.05.2023 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
ich freue mich, Sie zu den Bürgerversammlungen begrüßen zu dürfen, die in diesem Jahr nun endlich 
wieder in den Ortsteilen stattfinden können. Die Bürgerversammlungen bieten die Gelegenheit, sich über 
die Entwicklungen der Gesamtgemeinde zu informieren sowie über aktuelle Themen aus Ihrem Ortsteil zu 
diskutieren. 
 
Die Bürgerversammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr! 
 
Im Vollzug des Art. 18 Abs. 1 der bayerischen Gemeindeordnung ist es jedem Bürger freigestellt, in der 
Bürgerversammlung Fragen in gemeindlichen Angelegenheiten zu stellen, für deren Beantwortung 
genügend Raum geboten wird. Fragen spezieller Art bitten wir bis spätestens 3 Tage vor der 
Bürgerversammlung der Verwaltung mitzuteilen, damit hierzu in der Versammlung nach Möglichkeit 
Auskunft erteilt werden kann.  
 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung  
2. Bericht des 1. Bürgermeisters  
3. Selbstbestimmtes Leben im Alter  
4. Aussprache  
5. Wünsche und Anträge  

 
zu den Bürgerversammlungen lade ich Sie herzlichst ein! 
 
Es grüßt Sie Ihr 
 
Herbert Albrecht  
1. Bürgermeister 

Gemeinde Petersaurach 

      
 Landkreis Ansbach 
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1. Bürgermeister 
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Aus dem Rathaus
Bekanntmachung der förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ 
 
Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 20.06.2022 gemäß § 2 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41 für 
das Sondergebiet „Solarpark Aicher Weg“ aufzustellen. Geplant ist die Ausweisung eines Sonder-
gebietes (SO) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. 
Parallel dazu erfolgt die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Petersaurach. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher 
Weg“ umfasst das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1379 der Gemarkung Petersaurach, Gemeinde Peters-
aurach, und hat eine Größe von ca. 2,17 ha. 

 

Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 12.12.2022 die zum Vorentwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ eingegangenen Stellungnahmen 
behandelt und abgewogen. 

In der Sitzung vom 12.12.2022 hat der Gemeinderat Petersaurach den Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ mit Begründung und Umweltbericht, 
beides in der Fassung vom 12.12.2022, gebilligt und beschlossen, die förmliche Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Entsprechend dem vorgenannten Beschluss wird der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ (Planblatt) und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht, 
jeweils in der Fassung vom 12.12.2022, in der Zeit von 

Montag 30.01.2023 bis einschließlich Freitag 10.03.2023 
im Rathaus der Gemeinde Petersaurach (Bürgerbüro), Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach, öffentlich 
ausgelegt und können während der allgemeinen Dienststunden (Mo.-Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr und Do. 
14:00 bis 18:00 Uhr) dort von jedermann eingesehen werden. 

Für berufstätige Bürger besteht nach vorheriger Terminabsprache (Tel.-Nr. 09872/9798-0 oder Email 
an rathaus@petersaurach.de) die Möglichkeit der Einsichtnahme auch außerhalb der allgemeinen 
Dienststunden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nur ein eingeschränkter barrierefreier Zugang 
zum Rathaus der Gemeinde Petersaurach vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf nach vor-
heriger Rücksprache mit der Gemeinde Petersaurach (Kontaktdaten s. oben) eine Einsichtnahme an 
einem geeigneten Ort im Rathaus oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen. 

Die Unterlagen können zudem auf der Homepage der Gemeinde Petersaurach (www.petersaurach.de) 
aufgerufen werden unter „Die Gemeinde“ ® „Wohnen & Bauen“ ® „Aktuelle Bauleitplanung“. 
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Die Unterlagen können zudem auf der Homepage der Gemeinde Petersaurach (www.petersaurach.de) 
aufgerufen werden unter „Die Gemeinde“ ® „Wohnen & Bauen“ ® „Aktuelle Bauleitplanung“. 

Bekanntmachung der förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ 
 
Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 20.06.2022 gemäß § 2 Abs. 2 BauGB in 
Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41 für 
das Sondergebiet „Solarpark Aicher Weg“ aufzustellen. Geplant ist die Ausweisung eines Sonder-
gebietes (SO) gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaikanlage“. 
Parallel dazu erfolgt die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Petersaurach. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher 
Weg“ umfasst das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1379 der Gemarkung Petersaurach, Gemeinde Peters-
aurach, und hat eine Größe von ca. 2,17 ha. 

 

Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 12.12.2022 die zum Vorentwurf des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ eingegangenen Stellungnahmen 
behandelt und abgewogen. 

In der Sitzung vom 12.12.2022 hat der Gemeinderat Petersaurach den Entwurf des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ mit Begründung und Umweltbericht, 
beides in der Fassung vom 12.12.2022, gebilligt und beschlossen, die förmliche Unterrichtung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Nachbargemeinden 
gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Entsprechend dem vorgenannten Beschluss wird der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 41 „Solarpark Aicher Weg“ (Planblatt) und der Entwurf der Begründung mit Umweltbericht, 
jeweils in der Fassung vom 12.12.2022, in der Zeit von 

Montag 30.01.2023 bis einschließlich Freitag 10.03.2023 
im Rathaus der Gemeinde Petersaurach (Bürgerbüro), Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach, öffentlich 
ausgelegt und können während der allgemeinen Dienststunden (Mo.-Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr und Do. 
14:00 bis 18:00 Uhr) dort von jedermann eingesehen werden. 

Für berufstätige Bürger besteht nach vorheriger Terminabsprache (Tel.-Nr. 09872/9798-0 oder Email 
an rathaus@petersaurach.de) die Möglichkeit der Einsichtnahme auch außerhalb der allgemeinen 
Dienststunden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nur ein eingeschränkter barrierefreier Zugang 
zum Rathaus der Gemeinde Petersaurach vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf nach vor-
heriger Rücksprache mit der Gemeinde Petersaurach (Kontaktdaten s. oben) eine Einsichtnahme an 
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aufgerufen werden unter „Die Gemeinde“ ® „Wohnen & Bauen“ ® „Aktuelle Bauleitplanung“. 
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Gleichzeitig werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
und die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt und um die Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 

Während der Auslegungsfrist können die Planunterlagen eingesehen werden und es wird der Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Hierbei können Anregungen und Bedenken 
in Textform oder mündlich zur Niederschrift vorgetragen werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB unberücksichtigt bleiben können. 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Umweltbezogene Bestandteile des Bebauungsplanes 
- Umweltbericht (gesonderter Teil der Begründung) mit den jeweiligen Auswirkungen der Planung 

auf die Schutzgüter Boden, Klima/Luft, Wasser, Flora/Fauna, Mensch/Gesundheit, Land-
schaftsbild/Erholung, Kultur- und Sachgüter sowie Fläche 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den geplanten Solarpark „Aicher Weg“ östlich 
von Petersaurach (Lkr. Ansbach, Reg. v. Mittelfranken) sbi – silvaea biome institut, 2022 

Umweltbezogene Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange aus der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach vom 13.09.2022 in Bezug auf die 
Berechnung des Ausgleichsbedarfs, die Abstände bei der Errichtung von Einfriedungen, die 
Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung angrenzender Flächen, die Auswirkungen auf 
die angrenzenden Waldflächen und mögliche Gefahren, die von den angrenzenden Wald-
flächen ausgehen 

- Bayerischer Bauernverband vom 09.09.2022 in Bezug auf den Flächenverbrauch für außerland-
wirtschaftliche Zwecke, die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung angrenzender 
Flächen, die randliche Eingrünung und die Auswirkungen auf die angrenzenden Waldflächen 

- Bund Naturschutz vom 09.08.2022 in Bezug auf das Landschaftsbild, den Verzicht auf Pestizide 
und wolfsabweisende Zäunung im Falle einer Schafbeweidung der Fläche 

- Landratsamt Ansbach vom 09.09.2022 in Bezug auf die Abgrenzung des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebietes, die Pflanzung der Strauchhecke, die Berechnung des Ausgleichsbedarfs 
sowie die Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen und die noch fehlende spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung 

- Telefónica Germany GmbH vom 06.09.2022 in Bezug auf die Richtfunktrassen, die über dem 
Plangebiet verlaufen und einzuhaltende Abstände 

- Wasserwirtschaftsamt Ansbach vom 16.09.2022 in Bezug auf mögliche Überschwemmungen 
durch die Aurach und die Lage innerhalb des Flächenumgriffs des ehemaligen Sprengplatzes 
Klosterwald bei Heilsbronn 

Umweltbezogene Stellungnahme aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

- Bürger 1 vom 06.09.2022 in Bezug auf das Landschaftsbild 
- Bürger 2 vom 15.09.2022 in Bezug auf den Abstand zu den angrenzenden Waldflächen, das 

Landschaftsbild, die Berücksichtigung gesamtheitlicher Interessen und ein Standortkonzept 

 

Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
DSGVO i. V. m. Art 4 Abs. 1 BayDSG und § 3 BauGB. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“, das ebenfalls ausliegt bzw. bei den Auslegungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde 
Petersaurach einsehbar ist. 

Petersaurach, 14.12.2022 
Herbert Albrecht, Erster Bürgermeister          
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Bekanntmachung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
für die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Petersaurach 
 
Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 20.06.2022 beschlossen, den Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Petersaurach im Bereich des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 41 für das Sondergebiet „Solarpark Aicher Weg“ zu ändern. Die Änderung 
wird als 14. Änderung geführt. Geplant ist die Ausweisung einer Sonderbaufläche (S) gemäß § 1 Abs. 
1 Nr. 4 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Freiflächen-Photovoltaik“. 

Kartenausschnitt mit Änderungsbereich       (Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022) 

Der Änderungsbereich umfasst das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1379 der Gemarkung Petersaurach, 
Gemeinde Petersaurach, und hat eine Größe von ca. 2,17 ha. 

Der Gemeinderat Petersaurach hat in der Sitzung vom 12.12.2022 die zum Vorentwurf der 14. Änderung 
des Flächennutzungsplanes eingegangenen Stellungnahmen behandelt und abgewogen. 

In der Sitzung vom 12.12.2022 hat der Gemeinderat Petersaurach den Entwurf der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung, beides i. d. F. vom 12.12.2022, gebilligt und beschlossen, die 
förmliche Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die förmliche Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung 
der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Entsprechend dem vorgenannten Beschluss wird der Entwurf der 14. Änderung des Flächennutzungs-
planes (Planblatt) und der Entwurf der Begründung, jeweils in der Fassung vom 12.12.2022, in der Zeit 
von 

Montag 30.01.2023 bis einschließlich Freitag 10.03.2023 
im Rathaus der Gemeinde Petersaurach (Bürgerbüro), Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach, öffentlich 
ausgelegt und können während der allgemeinen Dienststunden (Mo.-Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr und Do. 
14:00 bis 18:00 Uhr) dort von jedermann eingesehen werden. 

Für berufstätige Bürger besteht nach vorheriger Terminabsprache (Tel.-Nr. 09872/9798-0 oder Email 
an rathaus@petersaurach.de) die Möglichkeit der Einsichtnahme auch außerhalb der allgemeinen 
Dienststunden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nur ein eingeschränkter barrierefreier Zugang 
zum Rathaus der Gemeinde Petersaurach vorhanden ist. Aus diesem Grund kann bei Bedarf nach vor-
heriger Rücksprache mit der Gemeinde Petersaurach (Kontaktdaten s. oben) eine Einsichtnahme an 
einem geeigneten Ort im Rathaus oder eine Übermittlung in geeigneter Form erfolgen. 
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Die Unterlagen können zudem auf der Homepage der Gemeinde Petersaurach (www.petersaurach.de) 
aufgerufen werden unter „Die Gemeinde“ ® „Wohnen & Bauen“ ® „Aktuelle Bauleitplanung“. 

Gleichzeitig werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
und die Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt und um die Abgabe einer Stellungnahme 
gebeten. 

Während der Auslegungsfrist können die Planunterlagen eingesehen werden und es wird der Öffent-
lichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Hierbei können Anregungen und Bedenken 
in Textform oder mündlich zur Niederschrift vorgetragen werden. Da das Ergebnis der Behandlung der 
Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe des Verfassers zweckmäßig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können. 

Es sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar: 

Umweltbezogene Bestandteile des Bebauungsplanes 
- Umweltbericht (gesonderter Teil der Begründung) mit den jeweiligen Auswirkungen der Planung 

auf die Schutzgüter Boden, Klima/Luft, Wasser, Flora/Fauna, Mensch/Gesundheit, Land-
schaftsbild/Erholung, Kultur- und Sachgüter sowie Fläche 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) für den geplanten Solarpark „Aicher Weg“ östlich 
von Petersaurach (Lkr. Ansbach, Reg. v. Mittelfranken)  sbi – silvaea biome institut, 2022 

Umweltbezogene Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange aus der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach vom 13.09.2022 in Bezug auf die 
Berechnung des Ausgleichsbedarfs, die Abstände bei der Errichtung von Einfriedungen, die 
Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung angrenzender Flächen, die Auswirkungen auf 
die angrenzenden Waldflächen und mögliche Gefahren, die von den angrenzenden Wald-
flächen ausgehen 

- Bayerischer Bauernverband vom 09.09.2022 in Bezug auf den Flächenverbrauch für außerland-
wirtschaftliche Zwecke, die Emissionen aus der landwirtschaftlichen Nutzung angrenzender 
Flächen, die randliche Eingrünung und die Auswirkungen auf die angrenzenden Waldflächen 

- Bund Naturschutz vom 09.08.2022 in Bezug auf das Landschaftsbild, den Verzicht auf Pestizide 
und wolfsabweisende Zäunung im Falle einer Schafbeweidung der Fläche 

- Landratsamt Ansbach vom 09.09.2022 in Bezug auf die Abgrenzung des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebietes, die Pflanzung der Strauchhecke, die Berechnung des Ausgleichsbedarfs 
sowie die Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen und die noch fehlende spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung 

- Telefónica Germany GmbH vom 06.09.2022 in Bezug auf die Richtfunktrassen, die über dem 
Plangebiet verlaufen und einzuhaltende Abstände 

- Wasserwirtschaftsamt Ansbach vom 16.09.2022 in Bezug auf mögliche Überschwemmungen 
durch die Aurach und die Lage innerhalb des Flächenumgriffs des ehemaligen Sprengplatzes 
Klosterwald bei Heilsbronn 

Umweltbezogene Stellungnahme aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

- Bürger 1 vom 06.09.2022 in Bezug auf das Landschaftsbild 
- Bürger 2 vom 15.09.2022 in Bezug auf den Abstand zu den angrenzenden Waldflächen, das 

Landschaftsbild, die Berücksichtigung gesamtheitlicher Interessen und ein Standortkonzept 

 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtbehelfsgesetz) ist in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 

Datenschutz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
DSGVO i. V. m. Art 4 Abs. 1 BayDSG und § 3 BauGB. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfah-
ren“, das ebenfalls ausliegt bzw. bei den Auslegungsunterlagen auf der Homepage der Gemeinde 
Petersaurach einsehbar ist. 

Petersaurach, 14.12.2022 
Herbert Albrecht, Erster Bürgermeister      
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Aus dem Rathaus

Die neue BAVARIA Feuerlöschergeneration in den Varianten: Magnum 6 u. 9 kg Pulver, 6 u. 9 l Wasser, 6 u. 9 l Schaum, BIO 6 l Schaum und 6 l Fettbrand!

Brandschutz Service Hofmann

Rainer Hofmann

Sonnengasse 9

91580 Petersaurach

Mail: info@bsh4you.com

Mobil: 01795103583

BAVARIA FeuerlöscherBrandschutzbeauftragter

Wartung, Instandhaltung

Feuerlöschern,

Brand- Rauchschutztüren

Anlagen der Löschwassertechnik:

Hydranten, Wandhydranten

Feuerwehrlaufkarten

Brandschutzordnungen

und Prüfung von:

und Feststellanlagen

und Steigleitungen

Flucht und Rettungspläne

Feuerwehrpläne

Beratung und Berechnung

Dienstleistungen.wohner.adrian@gmail.com

„Mr. Bit“,
Computer-Service, IT-Beratung 
seit 1997 Ihr kompetenter Ansprechpartner 

WINDOWS 10 mit gewohnter 
Windows XP/7 Oberfläche 

Sie erhalten neue Notebooks und PC´s 
mit Windows 10! Mit SSD-Platten 
sind diese richtig schnell und haben 
den Vorteil, dass die gewohnte 
Oberfläche beibehalten werden kann! 

Ich berate Sie gerne! 
Bevor es  soweit  kommt! 

Tinte, Toner und alles an Zubehör und Bürobedarf usw. 

Nähere Informationen und Terminvereinbarungen unter: 
Günter Kuler, Aicher Weg 21, 91580 Petersaurach 

Tel. 09872 / 802783, guenter.kuler@mr-bit.org 

Im letzten Amtsblatt wurde über die Vergabe der Bauplätze im Baugebiet „Am Blümleinsgarten“  und 
des Baugrundstücks in Külbingen (Am Bodenfeld) informiert, für die aktuell das 
Bewerbungsverfahren nach der Vergaberichtlinie läuft. 
 
Wir möchten Sie noch über folgende Ergänzung informieren: 
 
der Kaufpreis für das Baugrundstück in Külbingen beträgt 170,00 €/m2, die Baugrundstücke im 
Baugebiet „Am Blümleinsgarten“ werden für 260,00 €/m2 verkauft. 
 
 

D

Berichte, Anzeigen und Bilder bitte an
mb-petersaurach@druckerei-scheffel.de

oder an amtsblatt@petersaurach.de
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Aus dem Rathaus

Bekanntmachung 
 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. Wassergesetzes (BayWG)  
und des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg); 
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Steinbach in den Steinbach  
durch die Gemeinde Petersaurach 
 

Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) beantragte die Gemeinde Petersaurach mit 
Antrag vom 11.10.2022 die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens. Das Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach prüfte die Antragsunterlagen am 03.11.2022 und erstellte ein Gutachten. 
 

Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden wasserrechtlichen Tatbeständen auszugehen.  
Es wird eingeleitet das 

• Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Steinbach in den Steinbach. 
 

Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfahrens für die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG). 
 

Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG i.V.m. Art. 69 BayWG bekannt gemacht. 
 

Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen Monat vom 25.01.2023 bis 25.02.2023 bei der 
Gemeindeverwaltung Petersaurach, Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach, Zimmer 18 (Bürgerbüro), 
während der amtsüblichen Öffnungszeiten, zur Einsicht auf. 
 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist bei der Gemeindeverwaltung Petersaurach, - SG 13 -, Hauptstraße 29, 91580 
Petersaurach oder beim Landratsamt Ansbach - Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstraße 1, 91522 
Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.  
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen 
als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein. 
 

Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendungen erhoben, werden diese in einem Termin erörtert, 
der noch mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. 
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin gesondert 
benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem ggf. notwendigen Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 

Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 

werden kann, 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhebung von Einwendungen bzw. Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 
 

Petersaurach, den 19.12.2022 
 
 
 
Herbert Albrecht, 
1. Bürgermeister 

Bekanntmachung 
 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. Wassergesetzes (BayWG)  
und des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfg); 
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Steinbach in den Steinbach  
durch die Gemeinde Petersaurach 
 

Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) beantragte die Gemeinde Petersaurach mit 
Antrag vom 11.10.2022 die Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens. Das Wasserwirtschaftsamt 
Ansbach prüfte die Antragsunterlagen am 03.11.2022 und erstellte ein Gutachten. 
 

Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden wasserrechtlichen Tatbeständen auszugehen.  
Es wird eingeleitet das 

• Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Steinbach in den Steinbach. 
 

Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfahrens für die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG). 
 

Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG i.V.m. Art. 69 BayWG bekannt gemacht. 
 

Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen Monat vom 25.01.2023 bis 25.02.2023 bei der 
Gemeindeverwaltung Petersaurach, Hauptstraße 29, 91580 Petersaurach, Zimmer 18 (Bürgerbüro), 
während der amtsüblichen Öffnungszeiten, zur Einsicht auf. 
 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist bei der Gemeindeverwaltung Petersaurach, - SG 13 -, Hauptstraße 29, 91580 
Petersaurach oder beim Landratsamt Ansbach - Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstraße 1, 91522 
Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben erheben.  
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und 
Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen 
als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein. 
 

Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendungen erhoben, werden diese in einem Termin erörtert, 
der noch mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht wird. 
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin gesondert 
benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem ggf. notwendigen Erörterungstermin kann auch ohne 
ihn verhandelt werden. 
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 

Bekanntmachung benachrichtigt werden können, 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 

werden kann, 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhebung von Einwendungen bzw. Teilnahme am 
Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können nicht erstattet werden. 
 

Petersaurach, den 19.12.2022 
 
 
 
Herbert Albrecht, 
1. Bürgermeister 



10

Aus dem Rathaus

Trinkwasserqualität  
der Reckenberg-Gruppe 
für das Verbandgebiet, außer den Orten (Arberg, Kemmathen, Röttenbach und Birkach. Diese erhalten ihr 
Wasser vollständig aus dem Wasserwerk Arberg.) 

Unser TRINKWASSER erfüllt die strengen Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV). 

Analysewerte zum abgegebenen TRINKWASSER: 

Untersuchte Parameter Einheit Grenzwert 
Prüfwert 

RBG 
TRINKWASSER 

Chemische Untersuchungen       
Färbung   farblos 
Trübung FNU 1 <0,1 
Geruch   ohne 
Temperatur °C  11,5 
Sauerstoff v. Ort mg/l  10,3 
Leitfähigkeit (25 °C) μS/cm 2790 690 
pH-Wert  6,5 – 9,5 7,69 
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l  4,18 
Basekapazität Kb 8,2 mmol/l  0,17 
Ammonium mg/l 0,5 <0,02 
Summe Anionen mval/l  7,13 
Summe Kationen mval/l  6,94 
Mikrobiologie    
Koloniezahl bei 22 °C 1/ml 100 0 
Koloniezahl bei 36 °C 1/ml 100 0 
coliforme Keime 1/100ml 0 0 
E.coli 1/100ml 0 0 
Anionen    
Chlorid mg/l 250 45 
Sulfat mg/l 250 63 
Nitrat mg/l 50 23 
Nitrit mg/l 0,5 0,005 
o-Phosphat mg/l  0,1 
Metalle    
Calcium mg/l  69 
Magnesium mg/l  30 
Natrium mg/l 200 20 
Kalium mg/l  6 
Mangan mg/l 0,05 <0,005 
Eisen mg/l 0,2 <0,01 
Aluminium mg/l 0,2 <0,02 
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Aus dem Rathaus

TrinkwV Anlage I    
Enterokokken KBE/100ml 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 1/100ml 0 0 
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I    
Benzol µg/l 1 <0,2 
Bor mg/l 1 <0,1 
Bromat mg/l 0,01 <0,0025 
Chrom mg/l 0,05 <0,0005 
Cyanid, gesamt mg/l 0,05 <0,002 
1,2-Dichlorethan µg/l 3 <0,2 
Fluorid mg/l 1,5 0,4 
Uran mg/l 0,01 0,002 
Summe Pestizide    
Summe PBSM µg/l 0,5 n.n. 
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I und II    
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001 
Selen mg/l 0,01 <0,002 
Antimon mg/l 0,005 <0,001 
Arsen mg/l 0,01 0,004 
Benz(a)pyren µg/l 0,01 <0,005 
Blei mg/l 0,01 <0,001 
Cadmium mg/l 0,003 <0,0001 
Kupfer mg/l 2 <0,005 
Nickel mg/l 0,02 <0,002 
PAK    
Summe PAK µg/l 0,1 n.n. 
Ergänzungsparameter    
Calcitlösekapazität D mg/l 5 -9,6 
Gesamthärte °dH  16,6 
Gesamthärte (CaCO3) mmol/l  3 
Härtebereich   hart 
Muldenquotient S1   0,706 
Zinkgerieselquotient S2   6,96 
Kupferquotient S3   6,37 
Korrosionswahrscheinlichkeit    
Bei schmelztauchverzinkten Stählen ist eine Lochkorrosion möglich, da Muldenquotient S1>0,5. 

 
 

Entnahmestelle:   Rohrkeller Richtung Mitteleschenbach, Wassermungenau 
Entnahmedatum: 25.10.2022 
    
n. n.:    nicht nachweisbar 
<:   kleiner als angegebener Wert 
Härtebereiche:  weich:  Gesamthärte (CaCO3) < 1,5 mmol CaCO3/l (entspricht < 8,4 °dH) 
   mittel:  Gesamthärte (CaCO3) 1,5 - 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht 8,4 - 14 °dH) 
   hart: Gesamthärte (CaCO3) > 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht > 14 °dH) 
 

Eine zertifizierte UV-Anlage übernimmt rein vorsorglich und dauerhaft die sichere und zuverlässige physikalische 
Desinfektion (ohne Chemie) im Wasserwerk Wassermungenau. Eine Chlorung unseres Trinkwassers erfolgt nicht. 
 

Für weitere Fragen zur Qualität unseres Trinkwassers können Sie sich gerne an uns unter Tel.: 09831-6781-0 oder 
per E-Mail: info@reckenberg-gruppe.de wenden. 
 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite www.reckenberg-gruppe.de. Hier finden Sie alle Informationen zur 
Reckenberg-Gruppe und rund um das Thema Trinkwasser. 

 



12

      

AAcchh,,  dduu  sscchhöönnee  WWeeiihhnnaacchhttsszzeeiitt!!  

In der schönen Weihnachtszeit 

steht das Auenland bereit, 

für all die vielen Weihnachtssachen, 

die wir ja so gerne machen: 

Mit den Kindern Adventskranz schmücken, 

ruft hervor helles Entzücken. 

Ein Päckchen vom Adventskalender, 

bekommt jedes Kind im Dezember.  

Leck´re Weihnachtsplätzchen backen 

und dazu noch Nüsse knacken. 

Das Erzählen der Weihnachtsgeschichte,  

steht bei uns im großen Lichte. 

Es gab auch Essen für die Tiere im Wald, 

denn es ist ja grad so kalt.   

Mit der Weihnachtskrippe spielen, 

gefällt von den Kindern sehr vielen. 

Eine tolle Adventsandacht, 

haben wir natürlich auch gemacht; 

ein gemütliches Beisammensein, 

passte danach auch noch rein. 

Und als großen Abschlussakt, 

wurden tolle Geschenke ausgepackt. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Elternbeirat und dem 
Fördererverein für die tollen Weihnachtsgeschenke JJ 

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen ein glückliches und gesegnetes 
Jahr 2023! 

Xantara Heimtiernahrung
Joachim Standfest

Ihr Händler für Hunde- & Katzennahrung
in Petersaurach

Besuchen Sie uns auf unserer Website oder rufen Sie uns an.
Ich lade Sie und Ihren Liebling gerne zu einer kostenlosen Probefütterung ein.

Tel.: 09872/6944, Fax: 09872/802591
www.ba442f68.xantara-partner.de
info@allegro-heimtiernahrung.de

Wir liefern auch die Marken Belcando, Bewi Dog, Leonardo, Bewi Cat 
Beratung und Bestellung: Tel. 09872 6944 

Aus der Kita

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe
ist Mittwoch der 15.02.2023

Die Ausgabe erscheint ca. 24.02.2023
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Aus der Kita

Im Jahr 2022 konnten endlich wieder
einige Veranstaltungen stattfinden.

Unser besonderer Dank geht an die zahlreichen Helfer, die 
Babysitter, die Verkäufer und alle, die im Hintergrund bei 
unseren Aktionen wie Losbude und am Familienflohmarkt 
aktiv waren.

Wir sagen Danke für die tollen Spenden und die Unter-
stützung.

 Familie Wälzlein
 Raiffeisenbank Petersaurach 
 Firma Frauenschläger Hartmetallwerkzeuge
 Ivonne Egerer, Jemako Beraterin
 Peter Lierhammer
 Familie Täufer
 Pauly´s Schreib- und Spielwaren, Heilsbronn
 Getränke Eck Segets
 Mittelschule Petersaurach
 Sparkasse Petersaurach
 Familie Reinel

 allen privaten Spendern

Der Kindergartenfördererverein Petersaurach bedankt 
sich ganz herzlich für das Engagement im Jahr 2021!

 

 

EEiinn  KKuunnsstt--KKrreeaattiivv--BBaauuwwaaggeenn  iimm  AAuueennllaanndd 
 
Seit April 2022 gibt es an zwei Vormittagen und an einem Nachmittag  
ein gruppenübergreifendes Kreativsein am Kunst-Kreativ-Bauwagen  
im hinteren Gartenbereich der KITA Auenland. Mit einem Foto vom Bauwagen, bzw. mit dem 
Namen des Kindes loggen sich die Kinder ein … Bis zu 10 Kinder können sich für eine 
selbstbestimmte Zeit am Bauwagen aufhalten und dies unabhängig vom Wetter! Im April war es 
noch sehr kalt – doch auch mit Matschhose ist es möglich zu gestalten. Jetzt im Sommer ist die Ecke 
sehr lauschig, unterm Duft des Holunders, schattig durch Schirme und Blattwerk in der heißen Zeit,  
eine echte Kunst-Oase.  

 
Auf einem Tablett sammeln sich die Kinder Material im Bauwagen ein (3 Kinder können ihre 
Materialien zusammensuchen – die anderen warten am Warteplatz mit Bücherkiste auf den Eintritt) 
und finden dann draußen an Tischen ihren Platz. Mit auf dem Tablett wird ein großer Stein - als 
Beschwerung damit die Schätze nicht wegfliegen - herausbalanciert. Je nachdem wie intensiv farbig 
oder schmierig gearbeitet wird - mit oder ohne Malerkittel, immer mit kleinem Mal- oder 
Klebelappen... 
 
 
 
 
 
 

 
Das dichte Nebeneinander, sowie das AlleinSeinwollen und Platzgenießen an einem Tisch, ein 
Miteinander der Absprachen – alles wie im täglichen Kitaleben und doch besonders, da unter dem 
offenen Himmel und bei jeder Wetterlage, behütet und umhüllt von unserer wunderbaren zu 
schützenden Natur.                                        
Wenn das Kunstwerk fertig ist, muss es oft zum Trocknen noch „an die Wäscheleine“ …  
Möglicherweise sind wir Erwachsene manches Mal auch gefordert, das Gestaltete des Kindes in 
seiner Nässe oder Klebrigkeit zu schätzen - sehr hoffe ich, dass das Gut dieser Kinderkunst uns 
Erwachsene auch weiterhin einladen wird, selbstwirksam kreativ in dieser Zeit zu bleiben - wir uns 
anstecken lassen, mutig zu gestalten! 

Der Kindergartenfördererverein Petersaurach 
bedankt sich ganz herzlich für das 
Engagement im Jahr 2021! 
 
Das Jahr 2022 konnten endlich wieder 
Einige Veranstaltungen stattfinden. 
 
Unser besonderer Dank geht an die zahlreichen 
Helfer, die Babysitter, die Verkäufer und alle, die 
im Hintergrund bei unseren Aktionen wie Losbude 
und am Familienflohmarkt aktiv waren. 
 
 
Wir sagen Danke für die tollen Spenden und die Unterstützung. 
 
 Familie Wälzlein 
 Raiffeisenbank Petersaurach  

Firma Frauenschläger Hartmetallwerkzeuge 
 Ivonne Egerer, Jemako Beraterin 
 Peter Lierhammer 
 Familie Täufer 
 Pauly´s Schreib- und Spielwaren, Heilsbronn 
 Getränke Eck Segets 
 Mittelschule Petersaurach 
 Sparkasse Petersaurach 
 Familie Reinel 
 
 allen privaten Spendern 
  
Die Einnahmen aus Spenden und Aktionen werden zu 100% an die Kinder der 
Kindertagesstätte Auenland weitergegeben. 
So kann der Fördererverein auch in diesem Jahr wieder viele neue Spielsachen für 
alle Gruppe bezuschussen.  
 
Deswegen hoffen und freuen wir uns schon auf das Jahr 2023 mit unseren 
bekannten Aktionen mit euch. 
 
Wir wünschen Ihnen allen ein Frohes neues Jahr 2023 und hoffen auch im 
neuen Jahr auf Ihre Unterstützung! 
 
 
       

Die Einnahmen aus Spenden und Aktionen werden zu 
100% an die Kinder der Kindertagesstätte Auenland wei-
tergegeben.
So kann der Fördererverein auch in diesem Jahr wieder 
viele neue Spielsachen für alle Gruppe bezuschussen. 

Deswegen hoffen und freuen wir uns schon auf das Jahr 
2023 mit unseren bekannten Aktionen mit euch.

Wir wünschen Ihnen allen ein Frohes neues Jahr 2023 und 
hoffen auch im neuen Jahr auf Ihre Unterstützung!

Der Förderverein der TSV Jugend 
Petersaurach & Kindergartenfördererverein 
lädt ein:  

KINDERFASCHINNG 
Im Schützenheim Petersaurach 

AM: 05.02.22 

UM:	14:00-17:00	
Eintritt: 3€ 

 

Fasc
hing

smu
sik 

Kaffee & Kuchen 

PPoommmmeess  &&  
GGeettrräännkkee  

Impressum: Druckerei Scheffel & 
Verlag GmbH

Kornburger Str. 6    
90530 Wendelstein
Tel.: 09122 691230   
Mail: mb-petersaurach@druckerei-

scheffel.de

Auflage: 2400 Stück
Erscheinung: monatlich - Verteilung an alle 
Haushalte im Gemeindegebiet

Das Petersauracher Mitteilungsblatt ist kein Amtsblatt im Sinne 
der gesetzlichen Bestimmungen. Es ist politisch unabhängig und 
wird aus den Anzeigenerlösen finanziert. Zuschriften mit Fotos 
sind jederzeit willkommen. Die mit Namen oder Kurzzeichen 
versehenen Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder und 
müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Alle Fotos ohne Kennzeichnung stammen aus privatem Besitz. 
Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung von Texten, Bildern und 
Anzeigen besteht nicht. Mit der Übermittlung der Bilder und Texte 
bestätigt der Einsender, dass ihm eine schriftliche Genehmigung 
zur Veröffentlichung der gezeigten oder genannten Personen vor-
liegt. Für durch Irrtümer oder Fehler entstehende Schäden kann 
keine Haftung übernommen werden.
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Aus der Schule

Eine interessante Rathausführung
Im Dezember durften die vierten Klassen der Grundschule 
Petersaurach unseren Bürgermeister Herrn Albrecht im Rat-
haus besuchen. 
Er zeigte uns alle wichtigen Räume und Ämter: das Bür-
gerbüro, die Kämmerei, das Bauamt und das Trauzimmer. 
Außerdem lernten wir viele Mitarbeiter der Gemeinde ken-
nen und konnten ihnen Fragen zu ihrer Arbeit stellen. 
Zum Abschluss versammelten wir uns im Trauzimmer, 
genossen Brezen und Tee und unterhielten uns mit dem 
Bürgermeister über seine Aufgaben. Einige unserer An-
liegen klärten sich auch. Zum Beispiel erfuhren wir, dass 
die Seilbahn auf dem Großhaslacher Spielplatz nicht nur 

Klasse 4a bei der Fragestunde im Rathaus.

Klasse 4b vor dem Rathaus.

AUFNAHME IN DIE 5. JAHRGANGSSTUFE 
Informationsveranstaltungen - online
Mittwoch, 08.02.2023, 17:00 Uhr
Freitag, 10.02.2023, 16:00 Uhr
Donnerstag, 16.02.2023, 18:00 Uhr
Anmeldung über unsere Homepage!

Schulhausführungen 
Freitag, 10.03.2023, 14:00 und 15:00 Uhr
Samstag, 11.03.2023, 9:30 und 10:30 Uhr
Anmeldungen bitte telefonisch über unser Sekretariat!

Laurentius-Realschule Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 8-6440
info@laurentius-realschule.de
www.laurentius-realschule.de

laurentius-realschule

JETZT INFORMIEREN!

abgebaut wurde, sondern auch bald eine neue aufgebaut 
werden soll.  Interessant war es auch Einzelheiten über die 
Wahl zu hören.
Vielen Dank an alle Mitarbeiter und Herrn Albrecht für 
einen erfahrungsreichen Vormittag!
(Klassen 4a und 4b)

LAURENTIUS-GYMNASIUM

INFOVERANSTALTUNG

Samstag
4.März 2023, 10:00Uhr

• zumÜbertritt in die 5. Klasse
• für Schüler*innen und Eltern
• Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26, Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de
Tel: +49 9874 8-6425

weil wir das
Leben lieben.



15

Nikolaus-Crosslauf:
Die Viertklässler der GS Petersaurach nahmen 
erfolgreich daran teil

Am 6.12. fand der zweite Nikolaus-Crosslauf des TV Heils-
bronn auf dessen Vereinsgelände statt. Die Viertklässler 
der GS Petersaurach stellten eine große Teilnehmergruppe 
bei den Läufen der 9- und 10-jährigen Kindern und bewie-
sen, dass das ausdauernde Laufen im Unterricht gut trai-
niert wurde. Nachdem sie die 1,9 Kilometer lange Strecke 
(bzw. 2,6 km) gemeistert hatten, holten sich die Läufer ihre 
verdienten Medaillen und Urkunden und freuten sich über 
die Schoko-Nikoläuse.

Aus der Schule

Finkenstraße 5

91580 Petersaurach

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe
ist Mittwoch der 15.02.2023

Die Ausgabe erscheint ca. 24.02.2023
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Am Donnerstag, den 16.02.2023 um 19:00 Uhr, la-
den wir zu einem Elterninformationsabend zur Ein-
schulung 2023 in die Turnhalle der Grund- und Mittel-
schule, Wicklesgreuther Str. 16, in Petersaurach ein.

Bekanntmachungen über die Schulanmeldung 2023
Am Mittwoch, den 22.03.2023, findet in der Grund-
schule Petersaurach, Wicklesgreuther Straße 16, von 
13:30 Uhr bis 17:00 Uhr die Schulanmeldung für den 
Bereich der Grundschule Petersaurach mit allen Orts-
teilen zum Schuljahr 2023/24 statt. 

Anzumelden sind alle Kinder, die im folgenden Schuljahr 
erstmals schulpflichtig werden. Schulpflichtig werden alle 
Kinder, die am 30. September dieses Jahres sechs Jahre 
alt sein werden, also spätestens am 30. September 2017 
geboren sind.
Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im vorigen Jahr 
vom Besuch der Grundschule zurückgestellt worden sind, 
der Zurückstellungsbescheid ist dabei vorzulegen, oder den 
Einschulungskorridor in Anspruch genommen haben.
Die Pflicht zur Schulanmeldung besteht auch dann, wenn 
die Erziehungsberechtigten beabsichtigen, ihr Kind vom Be-
such der Grundschule zurückstellen zu lassen. In diesem 
Fall bringen Sie bitte einen formlosen Antrag auf Zurück-
stellung sowie ein ärztliches Attest über den Zurückstel-
lungsgrund zur Schulanmeldung mit. 
Ein Kind kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten zur 
Schulaufnahme angemeldet werden, wenn es nach dem 
30. September 2017 geboren ist und auf Grund der kör-
perlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten 
ist, dass es mit Erfolg am Unterricht teilnehmen wird. Bei 
einem Kind, das nach dem 31. Dezember 2017 sechs Jah-
re alt wird, ist ein schulpsychologisches Gutachten erforder-
lich. 

Einladung zum Elterninformationsabend 

09872 8212
Das Markenzeichen 
qualifizierter Immobilienmakler, 
Verwalter und Sachverständiger

Wir bewerten und verkaufen auch 
gerne für Erbengemeinschaften und 
komplizierte Eigentumsverhältnisse.

Bahnhofstraße 13a 
91560 Heilsbronn

ringler-immobilien@t-online.de 
www.ringler-immobilien.de

Ihr Berater 
und Makler 
rund um die 
Immobilie

Seit 1990

Aus der Schule

Folgende Unterlagen sind bei der Anmeldung mitzubrin-
gen:
• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch (nur zur An-
sicht)
• Taufurkunde, falls vorhanden
• Bestätigung des Gesundheitsamtes über die Teilnahme 
am Seh- und Hörtest sowie über die Teilnahme an der 
Früherkennungsuntersuchung U9
• Nachweis des Masernimpfschutzes (2 Impfungen, Immu-
nität oder ärztliches Zeugnis einer med. Kontraindikation)
• Sorgerechtsbeschluss, Scheidungsurkunde, falls vorhan-
den
• Informationsblatt des Kindergartens für die Grundschule, 
falls vorhanden
Zur Anmeldung von Kindern mit nichtdeutscher Mutter-
sprache sollten zur Erleichterung der Formalitäten der Pass 
und die Meldebescheinigung mitgebracht werden. Anga-
ben über den Besuch eines Kindergartens oder Vorkurses 
sind erforderlich und ggf. der Nachweis über eine Sprach-
standserhebung der Kindertagesstätte.
Bei der Schulanmeldung müssen die neuen Erstklässler an-
wesend sein. 
Um Ihnen unnötige Wartezeiten zu ersparen, liegen in den 
Kindergärten in Großhaslach und Petersaurach rechtzeitig 
Listen aus, in die Sie Ihren Terminwunsch eintragen kön-
nen. Sollte Ihr Kind keinen der beiden Kindergärten besu-
chen, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung. 

gez. Christiane Nebert

 

 
 

Telefon: 09872/9539980 
E-Mail: sekretariat@szpa.de 
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Veranstaltungskalender

VVeerraannssttaallttuunnggsskkaalleennddeerr  
22002233  

 
- Änderungen vorbehalten  - 

 
 

 

JJaannuuaarr 
21.01. 
 

Schützenverein Petersaurach e.V. 
"Sauschießen" 
Wo: Schützenheim Petersaurach 
Beginn: 18:30 Uhr 

25.01 VDK Petersaurach 
Kaffeenachmittag  
Wo: Gasthaus „Zur Krone“ 
Beginn: 18:30 Uhr  

28.01. FFW Altendettelsau – Ziegendorf 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Gasthaus Franke Altendettelsau 
Beginn: 19:00 Uhr 

28.01. FFW Külbingen 
Jahreshauptversammlung 
Wo: FFW Külbingen 
Beginn: 19:00 Uhr 

28.01. FFW Steinbach 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Gasthaus „Hirneiß“  
Beginn: 19:00 Uhr 

31.01. BRK Bereitschaft Petersaurach 
Jahreshauptversammlung 
Wo: BRK- Haus Petersaurach 
Beginn: 19:00 Uhr 

 
 

FFeebbrruuaarr 
10.02. 1. FCN Fanclub Krone 

Preisschafkopfturnier 
Wo: Gasthaus „Zur Krone“ 
Beginn: 19:00 Uhr (warm up) 

10.02 FC Cobra Wicklesgreuth e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Sportheim Wicklesgreuth 
Beginn: 19:00 Uhr 

21.02 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Kinderfasching 
Wo: Sportheim 
Beginn: 14:30 Uhr 

25.02. Motorradfreunde Asphalt Beisser  
Petersaurach e.V. 
Bockbierfest 
Wo: Schützenheim Petersaurach  
Beginn: 19:00 Uhr 

25.02 Jagdgenossenschaft Altendettelsau 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Gasthaus „Franke“ 
Beginn: 19:00 Uhr 

 
 

MMäärrzz 
03.03 Schützengesellschaft 1900 Großhaslach e.V. 

Jahreshauptversammlung 
Wo: Schützenheim Großhaslach 
Beginn: 19:00 Uhr 

17.03. TSV 1921 Petersaurach e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Sportheim Petersaurach 
Beginn: 20:00 Uhr 

 

18.03 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Theateraufführung: „A glaans Wunder“ 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 20:00 Uhr 

19.03 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Theateraufführung: „A glaans Wunder“ 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 19:00 Uhr 

24.03 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Theateraufführung: „A glaans Wunder“ 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 20:00 Uhr 

25.03 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Theateraufführung: „A glaans Wunder“ 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 20:00 Uhr 

 
 

AApprriill 
06.04. Motorradfreunde Asphalt Beisser  

Petersaurach e.V. 
Preisschafkopfturnier 
Wo: Gasthaus „Zur Krone“ 
Beginn: 20:00 

21.04. Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 19:30 

 
 
 
 
 
 
 

Werde 
Mitglied 

im Verein 
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Veranstaltungskalender 
 
                                                                                 
 
 
 
 

MMaaii 
01.05. Schützengesellschaft 1900 Großhaslach e.V. 

Maiwanderung 
Treffpunkt:  
9:30 Uhr Schützenheim Großhaslach 

05.05 Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V.  
50 Jahre Gymnastikabteilung 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 18:00 Uhr 

07.05. Familie aktiv e.V.  
Spielplatzfest  
Wo: Spielplatz Wicklesgreuth  
Beginn: 14.00 Uhr 

18.05. FFW Steinbach 
Grillfest 
Wo: Steinbach 
Beginn: 10:30 Uhr 

18.05 FFW Vestenberg 
Burgfest 
Wo: Alter Schulhof – Vestenberg 
Beginn: 12:00 Uhr 

21.05. Schützenverein Petersaurach e.V. 
Jahreshauptversammlung 
Wo: Schützenheim Petersaurach 

21.05 Kirchweihsonntag Langenloh  
 
 
 
 

JJuunnii 
23.06.- 
24.06 

TSV 1921 Petersaurach e.V. 
100 Jahre TSV 

24.06 - 
25.06 

Großhaslacher Ortsvereine 
Dorffest 

 
 
 
 
 

JJuullii 
30.06. - 03.07. Kirchweih in Steinbach 
08.07. - 09.07. Kirchweih in Külbingen 
21.07. - 24.07. Kirchweih in Großhaslach 
09.07. Schützenverein Petersaurach e.V. 

Königsproklamation 
Wo: Schützenheim Petersaurach 

21.07. Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 
„Schlachtschüssel“ 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 17:00 Uhr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAuugguusstt 
03.08. bis 07.08. Kirchweih in Wicklesgreuth 
04.08. bis 06.08. Kirchweih in Gleizendorf 
11.08. bis 14.08. Kirchweih in Vestenberg 
24.08. bis 28.08. Kirchweih in Petersaurach 
26.08. FGJ Eisstockschützen Külbingen 

Dorfmeisterschaft 
Wo: Eisstockbahn Külbingen 
Beginn: 16:00 Uhr 

 
 
 

SSeepptteemmbbeerr 
13.09.- 
19.09   

Schützenverein Petersaurach e.V. 
Bürgerschießen 

 
 
 

OOkkttoobbeerr 
03.10. Familie aktiv e.V. 

Drachenfest  
Wo: Spielplatz Wicklesgreuth  
Beginn: 14:00 Uhr 

22.10. Schützengesellschaft 1900 Großhaslach e.V. 
Siegerehrung Kloster-Wanderpokalschießen  
Wo: Schützenheim Großhaslach 
Beginn: 14:00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

NNoovveemmbbeerr 
Bisher keine Veranstaltung gemeldet 

 
 
 
 
 
 

DDeezzeemmbbeerr 
02-12 - 03.12. Weihnachtsmarkt Petersaurach 
02.12. Adventseinläuten / Kinderweihnacht  
Großhaslach 
09.12. Sportfreunde 1966 Großhaslach e.V. 

Seniorenweihnacht 
Wo: Sportheim Großhaslach 
Beginn: 14:00 Uhr 
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Veranstaltungskalender

Januar 2023 

20.01.2023  
und  

21.01.2023 
19:00 Uhr 

Walter & sein Roß 
Immeldorf ein Dorf mit knapp über 350 Einwohner*innen, beherbergt seit 
1978 die Kultkneipe "Weißes Roß" und dessen Kneipenwirt Walter Hertle.  
Ein (Kult)Film über das Dorf, die Kneipe und den Wirt 
Wo: Immeldorf - Weißes Roß 

Februar 2023 

04.02.2023 14:00 bis 
18:00 Uhr 

Kernfranken Seniorenfasching 
Reservierung Kulturamt Heilsbronn unter 09872 806-251 
Wo: Hohenzollernhalle - Heilsbronn 

04.02.2023 19:30 Uhr 

Streichquartett-Abend mit dem Esterhazy-Quartett 
Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn-Bartholdy und anderen  
Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. 
Eintritt: 10 € / ermäßigt 5 € 
Wo: Sachsen b. Ansbach Haus der Bäuerin 

10.02.2023 19:00 Uhr 
(warm up) 

Preisschafkopfturnier 
Wo: Petersaurach – Gasthaus „Zur Krone“ 

15.02.2023 
14:00 Uhr 

und 
16:00 Uhr 

Figurentheater: DER KLEINE RABE SOCKE 
das Stück ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren und dauert ca. 45 Minuten 
Tickets gibt es an der Tageskasse (40 Minuten vor Beginn) zu je 9,00€. 
Wo: Windsbach, Bürgersaal im Rentamt 

18.02.2023 19:00 Uhr 

Walter & sein Roß 
Immeldorf ein Dorf mit knapp über 350 Einwohner*innen, beherbergt seit 
1978 die Kultkneipe "Weißes Roß" und dessen Kneipenwirt Walter Hertle.  
Ein (Kult)Film über das Dorf, die Kneipe und den Wirt 
Wo: Immeldorf - Weißes Roß 

21.02.2023 14:30 Uhr Kinderfasching 
Wo: Großhaslach - Sportheim 

25.02.2023 19:00 Uhr Bockbierfest 
Wo: Petersaurach - Schützenheim 

März 2023 

18.03.2023 20:00 Uhr 
„A glaans Wunder“  
Theateraufführung 
Wo: Großhaslach - Sportheim 

19.03.2023 19:00 Uhr 
„A glaans Wunder“  
Theateraufführung 
Wo: Großhaslach - Sportheim 

24.03.2023 20:00 Uhr 
„A glaans Wunder“  
Theateraufführung 
Wo: Großhaslach - Sportheim 

25.03.2023 20:00 Uhr 
„A glaans Wunder“  
Theateraufführung 
Wo: Großhaslach - Sportheim 
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Übersicht für den Anzeigen-/Redaktionschluss 
sowie der geplante Erscheinungstermin vom monatlichen Mitteilungsblatt

Übersicht Mitteilungsblatt 

www.druckerei-scheffel.dewww.druckerei-scheffel.de

Berichte und Anzeigen an folgende Mailadresse:

mb-petersaurach@druckerei-scheffel.de
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Die VHS-Außenstelle sucht zur Durchführung der sehr fre-
quentierten und beliebten Fitness-Kurse eine Referentin 
oder einen Referenten. Die Aquakurse finden in den Se-
mestereinheiten am Donnerstagabend im gemeindlichen 
Hallenbad statt. 

Die Voraussetzungen für eine/n Referenten/in sind:
• Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit, Teamfähigkeit
• ein gültiges Rettungsschwimmer-Zertifikat sowie
• ein Erste-Hilfe Nachweis.

Die Bezahlung erfolgt auf Basis einer Aufwandsentschä-
digung. Nähere Auskünfte erhalten Sie hierzu bei unserer 
Außenstellenleitung Frau Meyer im Rathaus Dietenhofen 
unter susanne.meyer@dietenhofen.de oder tel. unter 
09824/9206-34.
Sie nimmt gerne Ihre Bewerbungen entgegen und freut sich 
auf Sie!

VHS Außenstelle Dietenhofen:
Referent/in für unsere Aquafitness-
Kurse im Hallenbad Dietenhofen 
dringend gesucht!

Aus der Schule + VHS

 
 

  STAATLICHE FACHOBERSCHULE 
 UND  

  BERUFSOBERSCHULE ANSBACH 
 
 
 

TAG DER OFFENEN TÜR 
 
 

am SAMSTAG, 11. FEBRUAR 2023 
von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
Fachabitur, fachgebundene und 

 allgemeine Hochschulreife 
Information, Beratung und Erfahrungsberichte 
Fachpraktische Ausbildung - Schulwerkstätten - 

Projekte - Kooperationen - 
Zweite Fremdsprache - Seminarfach 

 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

Die Online-Anmeldung ist ab 31.01.2023 unter 
www.fosbosansbach.de möglich. Die ausgedruckte Online-
Anmeldung bitte unterschrieben und mit den erforderlichen 
Unterlagen in der Zeit vom 27. Februar bis 10. März 2023 
persönlich vorbeibringen. 
 
Berufliche Oberschule Ansbach 
Pfarrstr. 21/23, Ansbach 
Tel. 0981 97223900 
E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de 
Homepage: www.fosbosansbach.de Parkmöglichkeiten am Rezatparkplatz oder im Brückencenter 
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Homepage: www.fosbosansbach.de Parkmöglichkeiten am Rezatparkplatz oder im Brückencenter 

Lernen Sie einmal die Länder in Lateinamerika ganz prak-
tisch durch Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rah-
men eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Brasi-
lien,  Mexiko und Peru sucht die DJO - Deutsche Jugend in 
Europa Familien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ 
bei sich aufzunehmen, um mit und durch den Gast den 
eigenen Alltag neu zu erleben. 
Die Familienaufenthaltsdauer für die Schüler aus Brasilien/
Sao Paulo: 15.01. – 02.03.23, 
Peru/Arequipa: 27.01 - 27.02.2023 und
Mexiko/Guadalajara: 05.03. – 25.05.2023
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums 
oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfa-
milie für den Gast verpflichtend. Die Schüler sind zwischen 
14 und 17 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdspra-
che.
Ein Einführungsseminar vor dem Familienaufenthalt soll 
die Gastschüler auf das Familienleben bei Ihnen vorberei-
ten und die Basis für eine aktuelle und lebendige Beziehung 
zum deutschen Sprachraum aufbauen helfen. Der Gegen-
besuch ist möglich.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO-Deutsche Ju-
gend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Nähere Informationen erteilen gerne 
Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138 Handy 0172-
6326322, 
Frau Putane und Frau Obrant unter Telefon 0711-6586533, 
Fax 0711-625168, e-Mail: gsp@djobw.de,
www.gastschuelerprogramm.de

Gastschülerprogramm 
Schüler aus Lateinamerika suchen 
nette Gastfamilien in Deutschland!

 
Dienstag, 24. Januar 2023 um 19 Uhr
Sie erhalten Informationen zur Ausbildung der Heiler-
ziehungspflege und Heilerziehungpflegehilfe. 
Im Speziellen zu den Praxisstellen, zur Vergütung,
zu Ausbildungsinhalten, zu Wohnmöglichkeiten und 
Förderungsmöglichkeiten
durch die Bundesagentur für Arbeit.
Die Veranstaltung findet in der Fachschule, 
Waldsteig 11, in Neuendettelsau statt.
Weitere Informationen telefonisch unter 09874/83401 
oder auf unserer Homepage 
www.heilerziehungspflege-neuendettelsau.de 

Informationsabend der 
Fachschule für 

Heilerziehungspflege und -hilfe 
in Neuendettelsau 
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S-Bahn wird für Nachtschwärmer
attraktiver

Der am 11. Dezember erfolgte Fahrplanwechsel auf der 
Schiene bringt auch für Bahnfahrer im Landkreis Ansbach 
Verbesserungen mit sich. „Vor allem die Nacht-S-Bahn 
an den Wochenenden zwischen Ansbach und Nürnberg 
schafft hier neue interessante Fahrtenangebote“, kommen-
tiert Landrat Dr. Jürgen Ludwig. „Wichtig wird sein, dass 
das neue Angebot künftig bis nach Crailsheim verlängert 
wird.“
Die zusätzlichen Nachtfahrten der S4 verkehren immer in 
den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf 
Sonntag sowie in Nächten zu Feiertagen. Erstmalig wird 
es ab Freitag, 16. Dezember 2022, neue S4-Abfahrten 
in Ansbach in Richtung Nürnberg geben – und zwar um 
01.13 Uhr (Dombühl ab 00.55 Uhr mit Halt auch in Leu-
tershausen-Wiedersbach) und 02.20 Uhr. In der Gegen-
richtung ist Abfahrt am Nürnberger Hauptbahnhof nach 
Ansbach um 02.06 Uhr und um 03.08 Uhr.
Landrat Dr. Jürgen Ludwig abschließend: „Ich freue mich, 
dass die neu hinzukommenden Fahrten Nachtschwärmern 
und Fernreisenden zusätzliche Möglichkeiten geben, im 
Landkreis Ansbach mobil zu sein. Durch die Ausweitung 
des Anrufsammeltaxi-Angebotes wird das Fahrangebot 
auch in die Fläche erweitert.“
 
 

Die S4, hier fotografiert am Bahnhof Dombühl, fährt künftig 
auch nachts häufiger.
Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Bürgermeisterchor im Landkreis
Ansbach spendet 2000 Euro

Mit einer Spende von insgesamt 2000 Euro unterstützt 
der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach heuer den 
Freundeskreis der Klinik Neuendettelsau und die Förder-
vereine Klinikum Ansbach, Klinik Dinkelsbühl, Kranken-
haus Feuchtwangen  und Klinik Rothenburg. Der Fokus der 
Spende, die bereits seit dem Jahr 2000 an Vereine und 
Institutionen erfolgt, liegt in diesem Jahr somit auf Gesund-
heitseinrichtungen im Landkreis. Die unterstützten Vereine 
haben sich zum Ziel gesetzt, die jeweiligen Kliniken ideell 
und finanziell durch öffentlichkeitswirksame Aktivitäten und 
Veranstaltungen zu fördern.
 
Gerade in den vergangenen Jahren ist die Gesundheit 
wieder stark in den Fokus der Bevölkerung gerückt. Land-
rat Dr. Jürgen Ludwig, der selbst förderndes Mitglied ist, 
dankte daher dem Bürgermeisterchor, „der in einer schwie-
rigen Zeit seine soziale Mission weiterverfolgt“. Der Bürger-
meisterchor im Landkreis Ansbach besteht seit 33 Jahren. 
Mit den aktuellen Spenden wurden bisher insgesamt über 
180.000 Euro an Vereine und Institutionen gespendet.
 
 

Die Mitglieder des Bürgermeisterchors Rudolf Ebert, Hans 
Beier, Gerd Rößler, Jürgen Nägelein, Franz Winter, Hermann 
Reichert und Dieter Mohr (v.l. mit blauer Krawatte) über-
gaben im Beisein von Landrat Dr. Jürgen Ludwig (rechts) 
insgesamt 2000 Euro Spende an Klaus Dieter Breitschwert, 
Hans Zwanzger, Hans-Peter Nitt, Heinz Tomann sowie Mar-
kus Högner (vordere Reihe v.l.n.r.).
Foto: Landratsamt Ansbach/ Maja Schuh

Musikorganisationen im Landkreis Ansbach: 
Zuschüsse für die Jugendarbeit für das Jahr 2023 beantragen

Der Landkreis Ansbach fördert Musikorganisationen im 
Landkreis Ansbach mit einem Zuschuss für die qualifizierte 
musikalische Ausbildung der Jugend. Unterstützt werden 
Musikorganisationen, die Mitglied im Nordbayerischen 
Musikbund e.V., im Verband evangelischer Posaunenchöre 
in Bayern oder im Fränkischen SängerBund e.V. sind.
Die Antragsunterlagen für das Jahr 2023 können bis spä-
testens 1. März 2023 unter Angabe der Anzahl der Kin-
der und Jugendlichen zum Stichtag 1. Oktober 2022 beim 

Landratsamt Ansbach, Crailsheimstraße 1, 91522 Ans-
bach, eingereicht werden.
Weitere Informationen zu den Richtlinien und Anmelde-
unterlagen finden Sie auf der Internetseite des Landkreises 
Ansbach unter https://www.landkreis-ansbach.de/Aktuel-
les/Veröffentlichungen/Richtlinien.
Bei Fragen hilft Ihnen das Sachgebiet Finanzen des Land-
ratsamts unter der Telefonnummer 0981/468-1076 gerne 
weiter.

Aus dem Landratsamt
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Aus dem Landratsamt

Ab dem 15. März 2023 startet ein neuer Durchgang, der 
wieder motivierte Frauen und Männer mit hauswirtschaft-
lichen Kompetenzen ausrüsten möchte., die nicht nur die 
Weihnachtszeit, sondern vor allem das all- tägliche Leben 
erleichtern. 
Wie bereite ich eine gesunde und leckere Mahlzeit mit 
saisonalen Produkten zu? Was muss ich bei der Wäsche-
pflege beachten? Wie baue ich mein eigenes Gemüse an? 
Wie organisiere ich meinen Haushalt besser? Wie kann ich 
Energie sparen, die Umwelt schonen und nachhaltiger le-
ben? All diesen Fragen rund ums Familien- und Haushalts-
management geht die Fachschule auf den Grund. Um die 
Vereinbarkeit mit Familie und/ oder Beruf zu ermöglichen, 
findet die Fachschule in Teilzeitform an einem Tag in der 
Woche über ca. 1,5 Jahre hinweg statt. Die Ferien sind 
unterrichts- frei. 
Alle haben die Möglichkeit, den Titel „Fachkraft für Ernäh-
rung und Haushaltsführung“ zu erwerben und dabei auch 
Grundlagen zur Unternehmensführung und die Ausbilder-
eignung zu erlangen. Im Anschluss kann außerdem bei 
erfüllten Voraussetzungen die Abschlussprüfung Hauswirt-
schaft abgelegt werden. 
Interesse? Dann wenden Sie sich ganz unverbindlich an 
Carolin Kastner, Tel.:0981/8908-0, 
E-Mail: Poststelle@aelf-an.bayern.de . 
Impressionen zur Schule finden Sie unter folgendem Link: 
https://padlet.com/carolinkastner/Tag_der_offenen_Schu-
le_Ansbach
oder auf unserer Homepage unter https://www.aelf-an.
bayern.de/bildung/hauswirt- schaft/036331/index.php

Kennen Sie schon die Fachschule für 
Ernährung und Haushaltsführung 
Ansbach – eine Schule für’s Leben?

 

 
Amt für Ernährung,

 Landwirtschaft und Forsten
Ansbach  

 

Seite 1 von 2 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Ansbach 
 • Mariusstraße 26 
 • 91522 Ansbach 

Telefon 0981 8908-0 
Telefax 0981 8908.1026 
E-Mail poststelle@aelf-an.bayern.de 
Internet www.aelf-an.bayern.de 

Für fachliche Rückfragen: 
Susanne Feicht 

0981 8908-1206 
Susanne.Feicht@aelf-an.bayern.de 

 

Pressemitteilung vom 12.12.2022  

 
Anregungen aus der Fachschule für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung Ansbach 

Weihnachten im Glas - eine Auszeit zum 
Verschenken 
 
Ansbach – Die stade Weihnachtszeit soll eigentlich ruhig und besinnlich sein, doch 
Zeit für Entspannung bleibt oft nicht. Meistens sind die vorweihnachtlichen Tage von 
Hektik, Stress, Termindruck und der Jagd nach dem passenden Geschenk geprägt.  
Verschenken Sie doch eine kleine Auszeit vom hektischen Alltag und ein paar be-
sinnliche und stille Minuten. Als Wichtelgeschenk, kleine Aufmerksamkeit für die 
Liebsten oder auch als Weihnachtsgeschenk für Kollegen oder Freunde ist nachfol-
gende Aufmerksamkeit bestens geeignet. 
 
Sie benötigen (siehe hierzu Foto): 

 Eine kurze Anleitung für den Beschenkten  
 Ein großes Glas (z.B. Einmachglas)  
 Einen Beutel Tee 
 Eine schöne Weihnachtsgeschichte 
 Selbst gebackene Lebkuchen oder Plätzchen 
 Eine kleine Kerze 
 Evtl. Dekoration 
 Eine Serviette  

 
Und so wird´s gemacht:  

 Legen Sie das Glas mit der Serviette aus und befüllen Sie es mit den ge-
nannten Gegenständen.  

 Die Anleitung für die Auszeit für den Beschenkten kann außen befestigt 
oder innen an den Glasrand geklebt werden.  

 Verschließen Sie das Glas und dekorieren Sie es nach Belieben mit Kugeln, 
Zweigen und schönen Bändern.  

 
Nun ist die 15-Minuten-Auszeit schon fertig - ein kleiner Gruß, der mit wenigen Mit-
teln, Zeit und Aufwand viel Freude bereiten kann!  

 
Kennen Sie schon die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Ans-
bach – eine Schule für’s Leben?  

Thomas Weber | Geprüfter Bestatter
Talstraße 27 | 91580 Petersaurach-Großhaslach
Telefon 0 98 72.17 36 | Telefax 0 98 72.14 35
kontakt@bestattungenweber.de
www.bestattungenweber.de

Gemeinsam Schritt für Schritt …
Wir begleiten Sie auf dem Weg des Abschieds.

BESTATTUNGEN WEBER
Begleitu ng im Trauerfa ll
WEBERBESTATTUNGEN WEBERWEBERWEBER

Redaktionsschluss 
für die nächste 

Ausgabe

ist Mittwoch der 
15.02.2023

Die Ausgabe erscheint 

ca. 24.02.2023
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Aus dem Landratsamt

„Gesundes Obst, Lebensraum für zahlreiche seltene Tier- 
und Pflanzenarten, Verschönerung des Landschaftsbildes, 
Windschutz, Kleinklimaausgleich, Vielfalt an Obstsorten, 
Biodiversität – all das können heimische Streuobstwiesen 
bieten“, schwärmt Maria Enzner, die neue Streuobstbera-
terin des Landkreises Ansbach. Und weil es das alles zu 
erhalten gilt, waren vor Kurzem Vertreter von Vereinen, Ver-
bänden, Behörden und aus der Wirtschaft zu einem ersten 
Runden Tisch „Streuobst“ ins Landratsamt Ansbach einge-
laden. Der Bayerische Streuobstpakt hat das Ziel, den der-
zeitigen Streuobstbestand zu erhalten und zusätzlich eine 
Million neue Bäume in Bayern zu pflanzen. Um die Um-
setzung auf Landkreisebene anzuschieben, möchte Maria 
Enzner die Aktiven weiter vernetzen und die umfangreichen 
Förder- und Unterstützungsmaßnahmen koordinieren. 
„Im Landkreis Ansbach wurde bereits in den vergange-
nen Jahren viel für die heimischen Streuobstwiesen getan. 
So wurden Ausgleichsflächen angelegt, Neupflanzungen 
über die Landschaftspflege- und Naturparkrichtlinie ge-
fördert oder die Pflege von Altbeständen über das Ersatz-
geldprojekt Zukunft.Streuobst vorangebracht. Am Ziel, die 
wertvollen Streuobstbestände zu sichern, wollen wir nun im 
Schulterschluss mit vielen Akteuren weiterarbeiten“, betonte 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. 

Vorreiter beim Streuobst

Norbert Metz vom Landschaftspflegeverband Mittelfranken 
(LPV) sieht den Landkreis Ansbach sogar als Vorreiter in Sa-
chen Streuobst. Von Pflanzungen im Rahmen der aktuellen 
Förderprogramme über Schnittkurse der Kreisfachberater 
für Gartenbau und Landschaftspflege bis hin zur Baum-
wartausbildung in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten 
in Triesdorf gibt es bereits eine ausgezeichnete Struktur.
Als besondere Herausforderung sehen die Teilnehmer den 
Generationenwechsel und insbesondere die Begeisterung 
von Kindern und Jugendlichen für das Thema Streuobst. 
Dazu sollen Umweltbildungsangebote ausgebaut und Ak-
tionen wie das gemeinsame Obstsammeln angeregt wer-
den. Neupflanzungen und die Pflege von Obstbäumen sol-
len weiterhin gefördert werden, das Sammeln des Obstes 
und die Verwertung müssen weiter vorangebracht werden. 
Der Erhalt der Sortenvielfalt durch gezielte Vermehrung al-
ter Obstsorten ist ein weiteres Ziel der Partner.
Bürger können sich an zahlreichen ehrenamtlich durchge-
führten Aktionen beteiligen. Der Verbraucher kann heimi-
sche Streuobstwiesen unterstützen, indem er sich gezielt für 
regionale Streuobstprodukte entscheidet.
Trotz der bereits guten Strukturen im Landkreis Ansbach 
waren sich alle Teilnehmer einig, dass noch weitere An-
strengungen nötig sind, um die Ziele des Streuobstpak-
tes zu erreichen und die wertvollen Streuobstbestände im 
Landkreis zu erhalten. Der Runde Tisch soll künftig regel-
mäßig stattfinden. Alle Teilnehmer waren bereit, sich für 
das heimische Streuobst einzusetzen, und haben eine Ver-
einbarung zur Umsetzung des Streuobstpaktes im Land-
kreis Ansbach geschlossen.
 
 

Zum ersten Runden Tisch „Streuobst“ trafen sich die Vertre-
ter vieler Verbände und Institutionen im Landratsamt Ans-
bach. Dabei stellte Landrat Dr. Jürgen Ludwig (vorne Mitte) 
Maria Enzner (rechts daneben) als neue Streuobstberaterin 
vor. Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

 

Sicher in 
Richtung 

Zukunft 
steuern

Gerne beraten wir Sie:

Dorfstraße 3 
91189 Rohr 

 Telefon 09122 5362

Finanzservice  
 Hübner GmbH& Co. KG

H i e r  k ö n n t e  a u c h 
I h r e  W e r b u n g 

o d e r  B e r i c h t  s t e h e n .

Bei Interesse, einfach Mail an

mb-petersaurach@druckerei-scheffel.demb-petersaurach@druckerei-scheffel.de
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Aus dem Landratsamt

Ein sicherer Schulweg für unsere Kinder

Insgesamt 109 Personen engagieren sich ehrenamtlich für 
die Schulwegsicherheit der Schülerinnen und Schüler im 
Landkreis Ansbach. 76 Erwachsene sind als Schulweghel-
fer unterwegs, 33 Jugendliche als Schüler- und Schulbus-
lotsen. 
Stellvertretend für all diese Menschen kamen nun zahlrei-
che Ehrenamtliche im Landratsamt Ansbach zusammen. 
Sie wurden vom Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht, Dr. 
Gottfried Held, sowie von Landrat Dr. Jürgen Ludwig und 
Schulamtsdirektor Hans Hauptmann geehrt und erhielten, 
ebenso wie die weiteren Helfer und Lotsen, die nicht vor 
Ort waren, als Dank Einkaufsgutscheine des Brücken-Cen-
ter Ansbach. „Wenn Kinder selbstständig den Schulweg 
meistern, macht es sie selbstbewusster und eigenständiger. 
Um dafür sichere Schulwege zu schaffen, sind Verkehrshel-
fer ungemein wichtig und mein Dank gilt allen Schülerin-
nen, Schülern und Erwachsenen, die sich dafür einsetzen“, 
so der Landrat.
Auch zwei „Bewährte Kraftfahrer“ wurden geehrt: Simon 
Gerstlacher aus Heilsbronn kann auf 20 Jahre unfallfreie 
Fahrt ohne Einträge ins Fahreignungsregister zurückblicken 
und erhielt die Auszeichnung in Silber. Hannelore Schäfer 
aus Lichtenau erhielt das Goldene Lorbeerblatt für 50 Jah-
re sichere Fahrt. „Die Auszeichnung „Bewährte Kraftfahrer“ 
ist eine Anerkennung für vorbildliches Verhalten im Stra-
ßenverkehr und soll auch andere Verkehrsteilnehmer zur 
Rücksichtnahme und Einhaltung der Straßenverkehrsregeln 
motivieren“, sagt Dr. Gottfried Held.  
Neue Ehrenamtliche sind bei der Verkehrswacht übrigens 
stets willkommen. Geeignet für die Aufgabe ist laut dem 
Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht jeder, der sich seine 
Zeit möglichst frei einteilen kann. Die Aufgabe sei nicht 
sehr zeitintensiv, es genüge, wenn vor Schulbeginn und 
nach Schulende etwas Zeit vorhanden sei. Dr. Held betont, 
dass die Verkehrshelfer ihre Tätigkeit immer mit viel Freude 
ausführten und die große Dankbarkeit der Kinder und El-
tern sowie die sinnvolle Aufgabe selbst viel zurückgebe. Bei 
Interesse könne man sich an die Kreisverkehrswacht Ans-
bach sowie an Schulleitung oder Elternbeirat wenden. Der 
Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, Dr. Gottfried Held, 
freut sich auf zahlreiche Rückmeldungen, die telefonisch 
unter der Telefonnummer 09827-927 778 oder per E-Mail 
an info@kreisverkehrswacht-ansbach.de erfolgen können. 

Die Verkehrserzieher der Polizei, die ebenso bei der Ehrung 
dabei waren, übernehmen die Einweisung in die Tätigkeit. 
Die Ausrüstung stellt die Verkehrswacht.
 

Stellvertretend für über einhundert Personen erhielten zahl-
reiche Ehrenamtliche eine Ehrung und Einkaufsgutscheine 
vom Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Dr. Gottfried Held 
(Mitte hinten) im Beisein von Schulamtsleiter Hans Haupt-
mann (links) und Landrat Dr. Jürgen Ludwig (5.v.r.). Als „Be-
währte Kraftfahrer“ wurden Hannelore Schäfer und Simon 
Gerstlacher (rechts) für 50 und 20 Jahre vorbildliche Ver-
kehrsteilnahme geehrt.
Foto: Landratsamt Ansbach/ Josephine Georgi

 Der	OV	Grüne	Petersaurach	wünscht	
allen	Mitbürger:innen	ein	gesundes,	
neues	Jahr	und	lädt	zu	seiner	
nächsten	Veranstaltung	gemeinsam	
mit	den	grünen	Nachbar-OVs	ein.	
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Aus dem Finanzamt

Endspurt bei der Abgabe der 
Grundsteuererklärungen  
 
Um Fehler beim Ausfüllen der Grundsteuererklä-
rung zu vermeiden, hat Amtsleiter XY vom Fi-
nanzamt XY folgende Tipps für Sie: 

 
 Nutzen Sie für jedes Grundstück das Akten-

zeichen, welches Sie in der Regel mit dem In-
formationsschreiben im 1. Halbjahr mitgeteilt 
bekommen haben. Für jedes Aktenzeichen ist 
eine vollständige Grundsteuererklärung 
(Hauptvordruck und Anlage Grundstück bzw. 
Anlage Land- und Forstwirtschaft) abzuge-
ben.  

 
 Bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist keine Nutzflä-
che anzugeben. Die Grundsteuer berechnet 
sich hier nach der Wohnflächenverordnung. 
Zubehörräume (wie z.B. Kellerräume, Hei-
zungsräume, …) bleiben außer Ansatz. Sie 
sind beim privaten Wohnhaus weder Wohnflä-
che noch Nutzfläche. 

 
 Bei zu einer Wohneinheit gehörenden Gara-

gen ist in fast allen Fällen ein Freibetrag von 
50 m² vorgesehen. Für Nebengebäude von 
untergeordneter Bedeutung und in unmittelba-
rer Nähe zur Wohnung, zu der sie gehören, 
(z. B. Gartenhaus) gilt ein Freibetrag von 
30 m². Diese Freibeträge müssen Sie auf der 
Anlage Grundstück berücksichtigen. Über-
steigt jeweils die gesamte Nutzfläche nicht 
den genannten Freibetrag, tragen Sie bitte 
0 m² ein. 
 
(Beispiel:  Garage 45 m²  Freibetrag 50 m² 
 Eintrag 0 m²). 

 
 Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Wald-

flurstücken ist besonders zu prüfen, ob sie 
zur Grundsteuer A (Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft) oder zur Grundsteuer B 
(Grundstücke des Grundvermögens) gehö-
ren. Auch Privatleute können unter die Grund-
steuer A fallen (z. B. an einen Landwirt ver-
pachtete Wiesen).  

 

 
 

 

Weitere wichtige Informationen: 
1. Sollten Sie bereits eine fehlerhafte Erklärung abgegeben haben, können Sie gegen die erhal-

tenen Bescheide innerhalb der Frist von einem Monat Einspruch einlegen. Sind aus Ihrer Sicht 
mehrere Bescheide falsch (z. B. Bescheide über die Grundsteueräquivalenzbeträge und den 
Grundsteuermessbetrag), sind gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe erforderlich. 
Fällt Ihnen der Fehler erst nach Ablauf der Frist auf, müssen Sie dies Ihrem Finanzamt mitteilen 
und wird der Fehler zumindest für die Zukunft korrigiert. 

2. Der ab dem 01.01.2025 zu zahlende Grundsteuerbetrag ergibt sich erst aus dem Grundsteu-
erbescheid Ihrer Gemeinde, die im Jahr 2024 hierfür ihre Hebesätze neu festsetzen wird. Des-
halb sind Vergleichsrechnungen mit den aktuellen Hebesätzen nicht sinnvoll

 
 
Wer? 
Bis zum 31. Januar 2023 müssen Eigentü-
merinnen und Eigentümer (Stichtag 1. Ja-
nuar 2022) von Grundstücken und Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft eine 
Grundsteuererklärung beim zuständigen 
Finanzamt abgeben.  
 
 
Wie? 
Die Grundsteuererklärungen können Sie 
entweder elektronisch über ELSTER - Ihr 
Online Finanzamt unter www.elster.de 
oder auf Papier abgeben. Die Vordrucke 
stehen Ihnen im Internet, bei uns im Fi-
nanzamt (Adresse) oder bei Ihrer Kom-
mune zur Verfügung. 
 
 
Wo gibt es Hilfe? 
Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit vor Aus-
füllen der Formulare die Video-Ausfüllan-
leitungen unter www.grundsteuer.bay-
ern.de – die Videos dauern jeweils nur ca. 
15 Min, die Zeit lohnt sich 

 

 

Für weitergehende Fragen steht Ihnen 
gerne unsere Hotline zur Verfügung. 
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Aus dem Staatl. Bauamt

Staatliches Bauamt Ansbach
Postfach 20 61   91514 Ansbach

Auskunft erteilt Telefon Ansbach,
0981/8905 -

Amtssitz
Staatliches Bauamt Ansbach

Dienstgebäude

Postfach 2061 91514 Ansbach E-Mail und Internet

poststelle@stbaan.bayern.de
www.stbaan.bayern.de

Würzburger Landstraße 22 91522 Ansbach Bischof-Meiser-Str. 11 91522 Ansbach
 0981/8905 - 0
  0981/8905 - 1004   0981/8905 - 2130

Pressemitteilung
Nr. 49 / 2022

Herr Assum 1200 20.12.2022

Bundesstraße 14 Ansbach - Nürnberg

Baustelle bei Obereichenbach geht in die
Winterpause

Die Fahrspuren der B 14 wieder frei gegeben

Das Staatliche Bauamt Ansbach gibt die Bundesstraße 14 bei Obereichen-
bach über die Wintermonate für den Verkehr frei.

Die Bauarbeiten für die Sanierung der B 14 bei Obereichenbach wurden Mitte Ok-
tober begonnen. Zwei Fahrspuren der vierspurigen B 14 und die Entwässerungs-
einrichtungen sind so weit fertiggestellt, dass der Verkehr über die Wintermonate
vorübergehend freigegeben werden kann. Der Einbau der Asphaltschichten für die
zwei Fahrspuren Richtung Ansbach wird wegen der ungünstigen Wetterbedingun-
gen der letzten Wochen auf das Frühjahr 2023 verschoben.

Der Einbau der Asphaltschichten erfolgt im Zuge der zweiten Bauphase.
Im Frühjahr ist die Erneuerung der Ausfahrtsrampe Richtung Großhabersdorf und
ein Teilstück der sich anschließenden St 2246 auf einer Länge von ca. 580 m sowie
die Sanierung der Schächte und Entwässerungsleitungen vorgesehen.
Von diesen Bauarbeiten wird die südliche Einmündung der Siedlung Obereichen-
bach in die St 2246 betroffen sein. Über den Beginn dieser Arbeiten und erforderli-
che Umleitungen wird das Staatliche Bauamt Ansbach selbstverständlich rechtzeitig
informieren.

Baustelle bei 
Obereichenbach 

geht in die Winterpause

Das Staatliche Bauamt Ansbach 
gibt die Bundesstraße 14 bei Ober-
eichenbach über die Wintermonate 
für den Verkehr frei.
Die Bauarbeiten für die Sanierung 
der B14 bei Obereichenbach wurden 
Mitte Oktober begonnen. Zwei Fahr-
spuren sind so weit fertiggestellt, dass 
der Verkehr über die Wintermonate 
vorübergehend freigegeben werden 
kann. Der Einbau der Asphaltschich-
ten für die zwei Fahrspuren Richtung 
Ansbach wird wegen der ungünsti-
gen Wetterbedingungen der letzten 
Wochen auf das Frühjahr 2023 ver-
schoben. 
Der Einbau der Asphaltschichten er-
folgt im Zuge der zweiten Bauphase. 
Im Frühjahr ist die Erneuerung der 
Ausfahrtsrampe Richtung Großha-
bersdorf und ein Teilstück der sich 
anschließenden St 2246 auf einer 
Länge von 580 m sowie die Sanie-
rung der Schächte und Entwässe-
rungsleitungen vorgesehen. Von 
diesen Bauarbeiten wird die südliche 
Einmündung der Siedlung Ober-
eichenbach in die St 2246 betroffen 
sein. Über den Beginn dieser Arbei-
ten und erforderlichen Umleitungen 
wird das Staatliche Bauamt Ansbach 
selbstverständlich rechtzeitig infor-
mieren.

 

         

„Ligurien – das Land wo das Meer immer blau ist und bis zu den Bergen reicht“ 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

für das Jahr 2023 planen wir die Busreise mit der Firma Friedel Reisen GbR (Arberg) 
nach Ligurien an die italienische Blumenriviera. Abfahrtsorte: Burgoberbach, 
Bechhofen, Dinkelsbühl 

Das ****-Grandhotel Pietra Ligure im gleichnamigen Ort verwöhnt uns vom 30.4. bis 
zum 6.5.2023 (6 Nächte, Sonntag bis Samstag) mit Frühstück und Halbpension. Ein 
landestypisches Abendessen und einmal Live-Musik im Hotel ergänzen das 
Programm. 

Mit Reiseführern besuchen wir die Städte/Orte Genua, Portofino, Sanremo mit 
Dolceaqua. In Alassio besuchen wir den botanischen Garten der Villa Pergola. Mit 
Seilbahn, kleiner Bahn, Bus und auch per Fuß erkunden wir verschiedene 
Höhepunkte in den Zielorten. Beim Weinbauern erwartet uns nach Führung ein 
Imbiss mit Verköstigung. Diese Leistungen sind inkludiert. 

Am Ruhetag genießen wir in Eigeninitiative die Einrichtungen des modernen 
Strandhotels. Die zentrale, direkte Meereslage und das italienische Flair laden ein 
zum Verweilen, Stadtbummel, Spazierengehen am Strand…..  

Der Reisepreis inklusive Fahrt, Hotel, Halbpension, Ausflugsprogramm, Reiseführer, 
Ortstaxe und Trinkgelder  

beträgt pro Person im Doppelzimmer 735,00 Euro 
und im Einzelzimmer (begrenzte Anzahl) 855,00 Euro  

Informationen zum Programm, den Leistungen und Buchungsmodalitäten erhalten 
Sie bei Interesse selbstverständlich rechtzeitig und gerne. Vergabe der Plätze nach 
verbindlicher Anmeldung und Bezahlung. 

Für weitere Auskünfte und Anmeldungen wenden Sie sich bitte an: 

Johann Rammler, Neuses 77, 91595 Burgoberbach, Tel.: 09805-411,  
Handy: 0151 414 29725, E-mail: johannrammler-bob@gmx.net 

oder an: Peter Schalk (Altbürgermeister Gemeinde Burgoberbach) Tel.: 09805-487 

Johann Rammler   Peter Schalk   Erwin Seitz   
  Altbürgermeister   Vorsitzender der 
                Burgoberbach    CSU-Senioren Landkreis Ansbach 
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Allgemeine Information

D | 2022 | 75 Min | Regie: Thomas Kupser 

Immeldorf ist selbst im Vergleich zu den umliegenden klei-
nen Orten sehr klein. Seit 1978 beherbergt dieser Ort mit 
knapp über 350 Einwohner*innen die Kultkneipe „Weißes 
Roß“ und dessen Kneipenwirt Walter Hertle. Jahrzehnte gab 
er keine Interviews - nun präsentiert er sein Kaleidoskop 
musikalisch, ländlicher Musik- und Kneipenkultur. Ein Film 
über das Dorf, die Kneipe und den Wirt. 
„Dieser Film ist nicht nur gut gemacht und unterhaltsam, 
sondern auch wichtig für die Zukunft. Wenn eines Tages 
Walter Hertle das „Weiße Ross“ nicht mehr als Kulturstätte 
betreiben kann, dann wird der Film Zeugnis von diesem 
kreativen Menschen und seinem Lebenswerk sein und zu-
gleich das Empfinden mehrerer Generationen fränkischer 
Jugend nachzeichnen“. (FLZ vom 20.09.22) 
Nächste Vorstellung:
18. Februar 2023 | 19:30 Uhr (19 Uhr Einlass) | 
Weißes Roß Immeldorf Eintritt 5 € 
Für den Dokumentarfilm ist sehr viel Platz vorhanden, er 
wird oben und unten gleichzeitig gezeigt. Nach dem Film 
gibt es eine Frage-Antwortrunde mit dem Regisseur Thomas 
Kupser und dem Kneipenwirt Walter Hertle. Anschließend 
Live- Musik. 
Regie: Thomas Kupser (M.A. Kultur, Ästhetik, Medien) ist 
Kulturschaffender, Medienpädagoge und Filmfestivalleitung 
für das BAYERISCHE KINDER & JUGEND FILMFESTIVAL. Er 
ist Musiker bei den mars mushrooms und - passend zum 
Film - auch sozialisiert im „Weißen Roß“ in Immeldorf. Dies 
ist sein erster Langfilm. 
Fragen zum Film dürfen gerne per E-Mail an 
tkupser@posteo.de gesendet werden 

 

D | 2022 | 75 Min | Regie: Thomas Kupser  

Immeldorf ist selbst im Vergleich zu den umliegenden kleinen Orten sehr klein. Seit 1978 
beherbergt dieser Ort mit knapp über 350 Einwohner*innen die Kultkneipe "Weißes Roß" 
und dessen Kneipenwirt Walter Hertle. Jahrzehnte gab er keine Interviews - nun präsentiert 
er sein Kaleidoskop musikalisch, ländlicher Musik- und Kneipenkultur. Ein Film über das Dorf, 
die Kneipe und den Wirt.  

"Dieser Film ist nicht nur gut gemacht und unterhaltsam, sondern auch wichtig für die 
Zukunft. Wenn eines Tages Walter Hertle das "Weiße Ross" nicht mehr als Kulturstätte 
betreiben kann, dann wird der Film Zeugnis von diesem kreativen Menschen und seinem 
Lebenswerk sein und zugleich das Empfinden mehrerer Generationen fränkischer Jugend 
nachzeichnen". (FLZ vom 20.09.22)  

Nächste Vorstellung: 
5. November 2022 | 19:30 Uhr (19 Uhr Einlass) | Weißes Roß Immeldorf Eintritt 5 €  

Für den Dokumentarfilm ist sehr viel Platz vorhanden, er wird oben und unten gleichzeitig 
gezeigt. Nach dem Film gibt es eine Frage-Antwortrunde mit dem Regisseur Thomas Kupser 
und dem Kneipenwirt Walter Hertle. Anschließend Live- Musik.  

Regie: Thomas Kupser (M.A. Kultur, Ästhetik, Medien) ist Kulturschaffender, 
Medienpädagoge und Filmfestivalleitung für das BAYERISCHE KINDER & JUGEND 
FILMFESTIVAL. Er ist Musiker bei den mars mushrooms und - passend zum Film - auch 
sozialisiert im „Weißen Roß“ in Immeldorf. Dies ist sein erster Langfilm.  

Fragen zum Film dürfen gerne per E-Mail an tkupser@posteo.de gesendet werden  

 

Auch für Teenager ist die Familie wichtig, um Ermutigung, 
Annahme und gute Vorbilder zu erleben. Erfahren Sie, wie 
Sie in der Familie eine offene Atmosphäre schaffen, um mit 
Ihrem Kind im Gespräch zu bleiben und entdecken Sie, wie 
Sie Ihren Teenager auf dem Weg zu einem eigenständigen 
und verantwortungsbewussten Erwachsenen begleiten kön-
nen.
Ein Onlinekurs für Eltern von Kindern zwischen 10 und 18 
Jahren (5x 2 Stunden). 
Die Kursinhalte werden über kurzweilige Videos vermittelt 
und anschließend mit anderen Eltern besprochen. 
Kursbeginn im Februar
Bei einem ersten Videotreffen am 31. Januar um 20 Uhr 
werden die Termine und der Ablauf der Abende bespro-
chen. Interessierte Eltern erhalten dazu nach Anmeldung 
eine Infomail mit technischer Anleitung zur Videokonferenz.
Infos und Anmeldung bei:
Andreas Güntzel, Gemeindereferent im Evang. Dekanat 
Windsbach
E-Mail: andreas.guentzel@elkb.de, Tel. 01575-7675744

Wenn aus Kinder Teenager werden 
– ein kostenloser Onlinekurs für Eltern

www.einer-alles-sauber.de

Rufen Sie an: 09872 377 Handwerksmeister Gerhard u.
Dipl.Ing FH Hannes Geißelsöder

Hans Hacker GmbH . Bauunternehmung
Hauptstraße 36 . 91580 Petersaurach . Tel.: 09872 377

Wir haben die Ideen und machen
aus Ihrem Haus einen Wohntraum!

Jetzt viel schöner wohnen!
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Vereine

Die Jungendwarte überlegten sich für die Jugendlichen der 
Feuerwehr Petersaurach eine besondere Überraschung. Als 
„Dankeschön“ für die zahlreichen ehrenamtlichen Stunden 
bei den Übungen, am Grillfest, Lange Nacht der Feuer-
wehr und vieles mehr. 
Am 12.12.2022 wurde gemeinsam auf den Weihnachts-
markt nach Ansbach gefahren. Da hieß es nicht wie üblich: 
Absitzen, Antreten, Wasserentnahmestelle ist der Überfuhr-
hydrant … usw. Nein es ging los mit Kinderpunsch, Brat-
wüsten oder auch Crêpes für jeden war das richtige dabei. 
Bei winterlichen Bedingungen mit etwas Schnee kam eine 
super Stimmung auf. Sichtlich stolz waren die Mädels und 
Jungs in Ihren Uniformen, als sie bemerkten, dass sich viele 
Besucher des Weihnachtsmarktes umdrehten und der ein 
oder andere rätselte, wo sie den herkamen? Die insgesamt 
9 Jugendfeuerwehrler wurden durch 4 Jugendwarte beglei-
tet. Als der Weihnachtsmarkt geschlossen wurde und die 
Kälte sich bemerkbar machte ging es wieder nach Hause. 
Ein rundum lustiger und gelungener Jahresabschluss.

Eine besondere vorweihnachtliche Überraschung 
erwartete die Jugendfeuerwehr.
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Vereine

Sehr geehrte Mitbürger/innen, liebe Mitglieder, Freunde
und Gönner des Schützenvereins Petersaurach, 

ein schönes und hoffentlich für alle besinnliches 
Weihnachtsfest ist wieder vorbei.

Der Schützenverein bedankt sich bei all seinen
Mitgliedern und freiwilligen Helfern für den
Einsatz und die Treue zum Verein.
Danken wollen wir aber auch allen Bürgern, Freunden und         
Gästen die unsere Veranstaltungen im letzten Jahr besucht 
haben.
Ebenfalls ein großes Dankeschön gilt unseren Spendern 
die uns 2022 so großzügig  unterstützt haben.

Wir wünschen Ihnen/Euch fürs neue Jahr alles Gute und 
viel Gesundheit,

Vorstandschaft 
Schützenverein Petersaurach

Schützenverein Petersaurach e.V. Fit im neuen Jahr 
- für jede Altersgruppe -

mit dem Gymnastikangebot  der 
Sportfreunde!

Kinderturnen (3 – 6 Jahre)                     Die. 16.30 – 17.15 Uhr
Kinderturnen (7 – 12 Jahre)                     Die. 17.30 – 18.15 Uhr
Fitnessgymnastik                                       Die. 19.00 – 20.00 Uhr
Fit und aktiv für „Sie und Ihn“                 Die. 20.00 – 21.00 Uhr

Übungsleiterin: Simona Kreiter               0151/41267602

Aktiv und Vital für „Sie und Ihn“             Do. 17.00 – 17.45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik                            Do. 19.00 – 20.00 Uhr
für „Sie und Ihn“                                  

Übungsleiterin: Beate Bruckner              09872/2815

Nordic - Walking                                        Mo. Abend
(Treffpunkt hinterm Sportheim, Änderung je nach Jahreszeit
und Witterung)                           
Übungsleiterin: Helene Eichhof              09872/5124

Fit im neuen Jahr 
- für jede Altersgruppe -

mit dem Gymnastikangebot  der 
Sportfreunde!

Kinderturnen (3 – 6 Jahre)                     Die. 16.30 – 17.15 Uhr
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Fitnessgymnastik                                       Die. 19.00 – 20.00 Uhr
Fit und aktiv für „Sie und Ihn“                 Die. 20.00 – 21.00 Uhr
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Aktiv und Vital für „Sie und Ihn“             Do. 17.00 – 17.45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik                            Do. 19.00 – 20.00 Uhr
für „Sie und Ihn“                                  

Übungsleiterin: Beate Bruckner              09872/2815

Nordic - Walking                                        Mo. Abend
(Treffpunkt hinterm Sportheim, Änderung je nach Jahreszeit
und Witterung)                           
Übungsleiterin: Helene Eichhof              09872/5124

Fit im neuen Jahr 
- für jede Altersgruppe -

mit dem Gymnastikangebot  der 
Sportfreunde!

Kinderturnen (3 – 6 Jahre)                     Die. 16.30 – 17.15 Uhr
Kinderturnen (7 – 12 Jahre)                     Die. 17.30 – 18.15 Uhr
Fitnessgymnastik                                       Die. 19.00 – 20.00 Uhr
Fit und aktiv für „Sie und Ihn“                 Die. 20.00 – 21.00 Uhr

Übungsleiterin: Simona Kreiter               0151/41267602

Aktiv und Vital für „Sie und Ihn“             Do. 17.00 – 17.45 Uhr
Wirbelsäulengymnastik                            Do. 19.00 – 20.00 Uhr
für „Sie und Ihn“                                  

Übungsleiterin: Beate Bruckner              09872/2815

Nordic - Walking                                        Mo. Abend
(Treffpunkt hinterm Sportheim, Änderung je nach Jahreszeit
und Witterung)                           
Übungsleiterin: Helene Eichhof              09872/5124

Dringend gesucht: ÜbungsleiterIn 

Die Damen der Damengymnastik des TSV Petersaurach 
suchen dringend nach einer neuen Übungsleitung. Der 
Kurs findet immer dienstags von 19 bis 20 Uhr statt und 
wird besucht von Frauen jeden Alters, die alle der Spaß an 
der gemeinsamen Bewegung verbindet. Wir würden uns 
riesig freuen, wenn sich jemand findet, der unsere nette 
Truppe mit verschiedensten Fitnessübungen auf Trapp 
hält und uns zum Schwitzen bringt. 

Interessierte setzen sich am besten mit der Spartenleitung Heidi Eberhardt in 
Verbindung (Telefonnummer: 09872 2622) 

Wir hoffen wir haben dein/Ihr Interesse geweckt! 

Die Damen der Damengymnastik 
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Zahnärztlicher Notfalldienst  
Sprechzeiten jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 18:00 bis 19:00 Uhr  

Kurzfristige Änderung vorbehalten! Info. auch unter http://www.notdienst-zahn.de 
 

14.01. / 15.01. Dr. Ralph Bitter, Finkenstr. 6, 91586 Lichtenau  ( 09827 / 245 

21.01. / 22.01. Dr. Ralf-Werner Fichna, Schalkhäuser Str. 10, 91522 Ansbach ( 0981 / 65050650 

28.01. / 29.01.  Dr. Christian Krieglstein, Ansbacher Str. 15, 91595 Burgoberbach  ( 09805 / 855 

04.02. / 05.02.  Dr. Axel Krämer, Bahnhofstr. 15, 91541 Rothenburg o. d. Tauber ( 09861 / 3458 

11.02. / 12.02. Dr. Stephan Rebele, Ellwanger Str. 27, 91550 Dinkelsbühl ( 09851 / 7477 

18.02. / 19.02. Dr. Gerold Zeiler, Friedrichstr. 9, 91522 Ansbach ( 0981 / 20862640 

20.02. / 21.02.  Dr. Florian Albrecht, Am Markt 8, 91583 Schillingsfürst  ( 09868 / 1022 
Weitere Termine standen zum Zeitpunkt des Anzeigenschlusses noch nicht fest. 

 
 

Bereitschaftsdienst

 

Apothekenbereitschaft 
Apotheke Adresse Telefon-Nr. Termine 
Stadt-Apotheke  Hauptstr. 24, Windsbach 09871 / 372 22.01 02.02. 13.02. 24.02.  

Fontana-Apotheke Fürther Str. 29, Heilsbronn 09872/ 9572720 27.01. 07.02. 18.02.   

Schloss-Apotheke Alte Poststr. 3, Bruckberg 09824 / 928021 28.01. 08.02. 19.02.   

Weigel-Apotheke Richard-Wagner-Str. 18, Wolframs-Eschenbach 09875 / 291 29.01. 09.02. 20.02.   

Laurentius-Apotheke OHG Johann-Flierl-Str. 35, Neuendettelsau 09874 / 67820 30.01. 10.02. 21.02.   

Löhe Apotheke  Bahnhofstr. 7, Neuendettelsau 09874 / 68200 20.01. 31.01 11.02. 22.02.  

Neue Apotheke Lichtenau Ansbacher Str. 3a, Lichtenau 09827 / 2401225 21.01. 01.02. 12.02. 23.02.  

GINGKO Apotheke  Heinrich-Brandt-Str. 25, Windsbach 09871 / 7060506 23.01. 03.02. 14.02.   

Praeventicus-Apotheke Altendettelsauer Str. 3, Petersaurach 09872 / 9528844 24.01. 04.02. 15.02.   

PLUSPUNKT APOTHEKE Brücken-Center, Ansbach 0981 / 84544 22.01. 02.02. 13.02. 24.02.  

Anthemis Apotheke Draisstr. 2, Ansbach 0981 / 9777778 23.01. 03.02. 14.02.   

Anthemis Apotheke Rettistr. 3, Ansbach 0981 / 48757980 25.01. 05.02. 16.02.   

Apotheke Eyb Eyber Str. 74, Ansbach 0981 / 46603501 24.01. 04.02. 15.02.   

Hof- und Rats-Apotheke Martin-Luther-Platz 1, Ansbach 0981 / 2203 27.01. 07.02. 18.02.   

Medicon Apotheke Platenstr. 28,  Ansbach 0981 / 2030 28.01. 08.02. 19.02.   

Markgrafen-Apotheke Nürnberger Str, 34, Ansbach 0981 / 2254 29.01. 09.02. 20.02.   

Weinberg-Apotheke Eichendorffstr. 1, Ansbach 0981 / 488800 20.01. 31.01. 11.02. 22.02.  

Luitpold-Apotheke Oberhäuserstr. 35, Ansbach 0981 / 61252 21.01. 01.02. 12.02. 23.02.  

Maximilians-Apotheke Maximilianstr. 7, Ansbach 0981 / 2547 30.01. 10.02. 21.02.   

Drais Apotheke, Draisstraße 2c, Ansbach  0981 / 9557000 26.01. 06.02. 17.02.   
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Einladung der Jagdgenossenschaft Altendettelsau 
zur Jahreshauptversammlung

Vereine

am 25.02.2023 um 19.00 Uhr 
im Gasthaus Franke in Altendettelsau

Tagesordnung:

 1. Begrüßung
 2. Bericht des Jagdvorstehers
 3. Bericht des Schriftführers
 4. Bericht des Kassenverwalters

Sport- und Schützenvereine im Land-
kreis Ansbach aufgepasst: Der Antrag 
auf Vereinspauschale 2023 muss mit 
allen Angaben und Anlagen spätes-
tens zum Stichtag Mittwoch, 1. März 
2023 beim Landratsamt Ansbach ein-
gegangen sein. Da es sich bei dieser 
Stichtagsregelung um eine sogenann-
te Ausschlussfrist handelt, kommen 
Ausnahme- oder Härtefallregelungen 
nicht in Betracht. Das Datum des Post-
stempels ist entscheidend.
Nähere Informationen können bei der 
zuständigen Sachbearbeiterin, Frau 
Regina Schilffarth, unter der Telefon-
nummer 0981 468-2104 eingeholt 
werden.
Mit der Neufassung der Sportför-
derrichtlinien müssen Trainer- und 
Übungsleiterlizenzen nicht mehr im 
Original vorgelegt werden. Neu ist 
auch: Die Gewichtung der Lizenzen 
für die Berechnung der Pauschale er-
gibt sich ab dem kommenden Jahr di-
rekt aus der jährlichen Lizenzliste (Nr. 
5.1.6.2 Satz 2 SportFöR). Zudem wer-
den künftig erwachsene Mitglieder mit 
einer Behinderung zehnfach gewichtet, 
wenn der Verein sie zum Ende des dem 
Förderjahr vorangehenden Jahres bei 
einer entsprechenden Dachorganisa-
tion gemeldet hat.
Auch für 2023 hat die Bayerische 
Staatsregierung eine erneute Verdop-
pelung der Vereinspauschale auf den 
Weg gebracht. Die Entscheidung steht 
noch unter dem Vorbehalt, dass der 
Landtag als Haushaltsgesetzgeber der 
Verdoppelung der Vereinspauschale 
zustimmt.

Vereinspauschale 2023

 5. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung 
 6. Grußwort des Bürgermeisters 
 7. Bericht des Jagdpächters 
 8. Verwendung der Jagdpacht 
 9. Wünsche und Anträge

Der Jagdvorsteher Hausmann Johann
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 Gemütlicher Nachmittag und 
Aussprache mit dem Bürgermeister 

der Gemeinde Petersaurach
am 25.Januar 2023

Veranstaltungen

Sehr geehrte Mitglieder und Freunde 
des VDK Ortsverbandes 

Wir wollen die Aktivitäten im Neuen Jahr beginnen und 
zwar traditionell mit einem Kaffeenachmittag, dazu gibt es 
belegte Brötchen.

Wie in der Vergangenheit kommt zur ersten Veranstaltung 
des Jahres Herr Albrecht der Bürgermeister unserer Ge-
meinde und steht uns zur  Information und Aussprache zur 
Verfügung, er hat angekündigt, dass die Quartiersmana-
gerin Frau Katja Biedermann ihn begleiten wird, die für die 
Gemeinde u.a. ein Konzept zum Thema „Selbstbestimmtes 
Leben im Alter (SeLA-Projekt)“ erstellen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr 
im Gasthaus Krone (Täufer) in Petersaurach.

Die Veranstaltung findet unter den zum Zeitpunkt der Ver-
anstaltung gültigen Corona Vorschriften statt.
Wir wünschen allen Teilnehmern interessante und informa-
tive Stunden.

Die Vorstandschaft

 

Vorsitzender: Walter Schwab, Adelmannssitz 12, 91580 Petersaurach 
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A ganz digges Dangschee 
an die: 

 
FFW – Petersaurach 
FFW – Wicklesgreuth 

BRK – Neuendetteslau 
& allen anderen 

für Euren Einsatz in der Nacht vom 
10. Januar 2023 

 
DANKE 

dass es Euch gibt und Ihr für alle 
in Not da seid 

Herzliche Grüßle Willi & Petra 
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Kirchen
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen der Evang. Kirchengemeinde Petersaurach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24.07.2022, 6. Sonntag nach Trin. 
10 Uhr Lichtenau am Roggenberg, Regionaler Gottesdienst, Pfr. Ebeling 
10-11 Uhr Kigo im GZ 
 

26.07.2022, Dienstag 
19:30 Uhr Petersaurach GZ, Kita-Ausschuss-Sitzung 
 

30.07.2022, Samstag 
11 Uhr Petersaurach Trauung von Florian und Sarah Grötsch, geb. Wenk aus Petersaurach und  
Taufe von Hannah Lena Grötsch, Pfrin Geißelsöder 
 

31.07.2022, 7. Sonntag nach Trin. 
9 Uhr Petersaurach Gottesdienst mit hl. Abm., Pfrin Geißelsöder 
 

02.08.2022, Dienstag 
19:30 Uhr Petersaurach GZ, KV-Sitzung  
 

07.08.2022, 8. Sonntag nach Trin./ Kirchweih 
9 Uhr Gleizendorf Festgottesdienst zur Kirchweih, Pfrin Kamm 
10:30 Uhr Wicklesgreuth Gottesdienst, Pfrin Kamm 
 

13.08.2022, Samstag 
13 Uhr Petersaurach Trauung von Fabian Hartner und Simone Ruttmann aus Nürnberg, Pfrin Kamm 
 

14.08.2022, 9. Sonntag nach Trin. 
10:15 Uhr Petersaurach Gottesdienst mit Taufsonntag, Pfrin Kamm 
 
 
 
 

Wir sind für Sie da: 
Pfrin Inge Kamm, Hauptstr. 18, Tel. 09872/7561 
Pfarrbüro Katrin Wiesinger: 
Tel. 09872 / 7561, Fax.: 09872 / 954470 
Mi, Do, Fr, 9 - 12 Uhr, Di u. Mi: 15 – 16 Uhr 
www.petersaurach-evangelisch.de 

22.01.2023, 3. Sonntag nach Epiph.
9 Uhr Petersaurach Gottesdienst mit 
Abm., Präd. Waldenmayer
10:30 Uhr Wicklesgreuth Gottesdienst 
mit Abm., Präd. Waldenmeyer, gl. Kigo
10 Uhr Petersaurach GZ, Kigo

29.01.2023, Letzter Sonntag nach 
Epiph.
18:30 Uhr Immeldorf Happy Hour 
Gottesdienst
10 Uhr Petersaurach GZ, Kigo

02.02.2023, Donnerstag
14:30 Uhr Petersaurach GZ, Senioren-
kreis, Landesvorstellung zum Weltge-
betstag, Referentin Inge Eischer

05.02.2023, Septuagesimae
9 Uhr Petersaurach Gottesdienst mit 
Abendmahl, Pfrin Kemnitzer
10 Uhr Petersaurach GZ, Kigo
10:30 Uhr Petersaurach Taufgottes-
dienst, Pfrin Geißelsöder

07.02.2023, Dienstag
19:30 Uhr Petersaurach GZ, Frauen 
und Männer treffen sich, „Auf Kreuz-
fahrt zum Nordkap“, Ref. Wilhelm 
Meier

10.02.2023, Freitag
19:30 Uhr Petersaurach GZ, Spiele-
abend

12.02.2023, Sexagesimae
9 Uhr Gleizendorf Gottesdienst, Präd. 
Waldenmayer
10:15 Uhr Wicklesgreuth Gottesdienst, 
Präd. Waldenmayer, gl. Kigo
10 Uhr Petersaurach GZ, Kigo

14.02.2023, Dienstag
14:30 Uhr Wicklesgreuth Seniorenkreis, 
„Eindrücke einer Reise nach Berchtes-
gaden mit Umgebung“, Ref. Dieter 
Goltzsche

19.02.2023, Estomihi
9 Uhr Petersaurach GZ, Frühstück, 
10:15 Uhr Familiengottesdienst, 
Pfrin Kamm
10 Uhr Petersaurach Kita, Kigo

Wir sind für Sie da:
Pfrin Inge Kamm, Hauptstr. 18, 
Tel. 09872/7561
Pfarrbüro Katrin Wiesinger:
Tel. 09872 / 7561, 
Fax.: 09872 / 954470
Mi, Do, Fr, 9 - 12 Uhr, 
Di u. Mi: 15 – 16 Uhr
www.petersaurach-evangelisch.de

Gottesdienste und 
kirchliche Veranstal-
tungen der Evang. 
Kirchengemeinde 
Petersaurach

Gottesdienste
der Evangelisch-Lutherischen

Kirchengemeinde
Vestenberg

22. Januar (3. Sonntag n. Epiphanias)
10:15 Uhr Gottesdienst im Gemeinde-
haus, Frau Anschütz

27. Januar (Freitag)
18:30 Uhr   
Jugendgottesdienst in Lichtenau, 
Jugendref. Schwab

29. Januar (Letzter Sonntag n. Epi-
phanias)
18:30 Uhr    
Happy Hour Gottesdienst in Immeldorf

31. Januar (Dienstag)
14 Uhr  Kreis 60+ im Gemeindehaus, 
Gedanken zur Jahreslosung mit Pfr. 
Rühr

5. Februar (Septuagesimae)
Kein Gottesdienst in Vestenberg

11. Februar (Samstag)
10 Uhr Kirche mit Kindern im Gemein-
dehaus

12. Februar (Sexagesimae)
9 Uhr    
Gottesdienst im Gemeindehaus, Pfr. 
Rühr

19. Februar (Estomihi)
9 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus, 
Lektor Haupt

Die Krabbelgruppe trifft sich jeden 
Donnerstag 9 Uhr im Gemeindehaus. 
Alle Mütter und Väter mit Kindern von 
0-3 Jahren sind herzlich eingeladen zu 
kommen.

Ihr Pfarramt:
Evang. -Luth. Kirchengemeinde Vesten-
berg
Pfarrerin Sabrina Geißelsöder 
Brauhausstr. 22, 91580 Petersaurach, 
Tel. 09802/7451
Mail: pfarramt.vestenberg@elkb.de
Pfarrbüro: Katrin Wiesinger, 
Donnerstag 13-16 Uhr

Gottesdienste
der Evangelisch-Lutherischen

Kirchengemeinde
Großhaslach

Sonntag, 22.01. 3. Sonntag nach 
Epiphanias
09.30 Uhr: Gottesdienst, Jakobushaus, 
Pfrin. Dr. Oertelt

Sonntag, 29.01. Letzter Sonntag nach 
Epiphanias
09.30 Uhr: Gottesdienst, Jakobushaus 
Großhaslach, Pfrin. Dr. Oertelt

Sonntag, 05.02. Septuagesimä
09.30 Uhr: Valentins-Gottesdienst, 
Martinskirche Bruckberg, Pfrin. Dr. 
Oertelt

Montag, 06.02.
19.00 Uhr: Infoabend zum Weltgebets-
tag im Gemeindehaus in Kleinhaslach 
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Sonntag, 12.02. Sexagesimä
09.30 Uhr: Gottesdienst, gleichzeitig 
KiGo, Jakobushaus, Pfrin. Dr. Oertelt, 
KiGo Team

Freitag, 17.02.
19.00 Uhr: SpielSpaß, Jakobushaus 
Großhaslach

Sonntag, 19.02. Estomihi
09.30 Uhr: Gottesdienst; Jakobushaus 
Großhaslach, Pfrin. Dr. Oertelt

Sonntag, 26.02. Invocavit
09.30 Uhr: Gottesdienst, Jakobushaus 
Großhaslach, Pfrin. Dr. Oertelt

Freitag, 03.03.
19.00 Uhr: Gottesdienst zum Welt-
gebetstag in der Mauritiuskirche in 
Warzfelden

Sonntag, 05.03. Reminiscere
09.30 Uhr: Gottesdienst, Jakobushaus 
Großhaslach, Pfrin. Dr. Oertelt

So bleiben wir in Kontakt
Evang.-Luth. Pfarramt Großhaslach, 
Kirchplatz 1, 91580 Petersaurach,  
09872-7600
Pfarrerin Dr. Friederike Oertelt, Handy 
01515 8784114, Mail: friederike.
oertelt@elkb.de

Pfarramtssekretärin Sonja Rühl, 
pfarramt.grosshaslach@elkb.de, 
Büro: Di, Mi, Do 9-11 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Pfarrerin Sabrina Geißelsöder befindet sich in Mutterschutz 

und Elternzeit.

Die Vertretung übernimmt 

Pfarrer Claus Ebeling (09827/247) 

z. B. Taufen, Hochzeiten, Trauerfälle.

Weitere Ansprechpersonen sind: 

Lisa Birnbaum (0151/41426783) und Ernst Rebelein 

(09802/386),

sowie Katrin Wiesinger zu den bekannten Bürozeiten
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Kirchen

Neuendettelsau: St. Franziskus

Freitag, 20.01.2023
19.00 Uhr Abschlussgottesdienst der Exer-
zitien, anschl. Agape im Pfarrheim

Sonntag, 22.01.2023
10.00 Uhr Hochamt

Sonntag, 29.01.2023 
10.00 Uhr Hochamt 

Sonntag, 05.02.2023 
10.00 Uhr Hochamt mit Kerzensegnung 
und modernem Liedgut 

Samstag, 11.02.2023
15.00 Uhr Tauferinnerungsgottesdienst 
18.00 Uhr Wicklesgreuth: Vorabendmesse 

Sonntag, 12.02.2023 
10.00 Uhr Hochamt 

Donnerstag, 16.02.2023
14.30 Uhr Hl. Messe 
zum Seniorennachmittag 
15.00 Uhr Pfarrheim: Seniorennachmittag
„Fasching - lustiges Treiben zum 
unsinnigen Donnerstag“ 

Sonntag, 19.02.2023
10.00 Uhr Hochamt  

Mittwoch, 22.02.2023 Aschermittwoch
19.00 Uhr Hl. Messe mit Austeilung 
des Aschenkreuzes 

Alle Termine unter Vorbehalt!
Bitte informieren Sie sich immer über kurz-
fristige Änderungen oder Absagen in der 
Gottesdienstordnung oder im Internet: 
https://neuendettelsau.bistum-eichstaett.de/
gottesdienstordnung/

Kath. Pfarrei St. Franziskus
Nelkenstraße 6, 91564 Neuendettelsau
Tel: 09874 339, Fax: 09874 335
Mail: 
neuendettelsau@bistum-eichstaett.de,
www.sankt-franziskus-neuendettelsau.de

Ehrungen beim Posaunenchor
Großhaslach

Im Rahmen eines Festgottesdienstes zum 1. Advent hat die Kirchenge-
meinde Großhaslach vier langjährige Mitglieder des Posaunenchores 
geehrt. Gerda Seitzinger-Bürkel und Peter Bürkel spielen seit 50 Jahren 
Trompete im Posaunenchor. Beiden wurde die goldene Ehrennadel ver-
liehen. Gerda Seitzinger-Bürkel ist zudem seit 10 Jahren Chorobfrau 
des Posaunenchores. Die Posaunenchorarbeit ist ihr ein Herzensanlie-
gen und geht weit über die wöchentlichen Proben und Auftritte hinaus. 
Gemeinsam zum Lobe Gottes zu musizieren beinhaltet auch, das Leben 
ein Stück miteinander zu teilen, aufeinander zu achten und füreinander 
da zu sein. Karl Deininger wurde für 60 Jahre Bläserdienst geehrt. Eine 
besondere und seltene Ehrung wurde Hans Bürkel zuteil. Seit 70 Jahren 
ist er in der Bläserarbeit in Großhaslach dabei: als Bläser, aber auch als 
Dirigent und in der Organisation für besondere Anlässe wie Geburts-
tagsständchen und Beerdigungen.
Pfarrerin Dr. Friederike Oertelt bedankte sich bei den Jubilaren für ih-
ren unermüdlichen und engagierten Einsatz für die Bläserarbeit in der 
Kirchengemeinde. Mit ihrem Spiel bringt der Posaunenchor das Wort 
Gottes unter die Menschen. Für viele sei der Posaunenchor fast wie eine 
zweite Familie und für die Kirchengemeinde eine große nicht nur musi-
kalische Bereicherung.

Von links nach rechts: Peter Bürkel, Hans Bürkel, 
Pfrin. Dr. Oertelt, Gerad Seitzinger-Bürkel, Karl Deininger.
Foto: Veronika Täufer

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe
ist Mittwoch der 15.02.2023

Die Ausgabe erscheint ca. 24.02.2023

Berichte, Anzeigen und Bilder bitte an
mb-petersaurach@druckerei-scheffel.de

oder an amtsblatt@petersaurach.de
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